
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/3120 DER KOMMISSION 

vom 16. Dezember 2024

zur Gewährung einer Ausnahme gemäß der Verordnung (EU) 2024/573 des Europäischen 
Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwendung fluorierter Treibhausgase mit einem GWP 

von 150 oder mehr in mechanischen kryogenen Gefriergeräten (– 150 oC) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) 2024/573 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Februar 2024 über 
fluorierte Treibhausgase, zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 517/2014 (1), insbesondere auf Artikel 11 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Anhang IV Nummer 4 der Verordnung (EU) 2024/573 ist das Inverkehrbringen in sich geschlossener 
Kälteanlagen, mit Ausnahme von Kühlern, die fluorierte Treibhausgase mit einem GWP von 150 oder mehr 
enthalten, ab dem 1. Januar 2025 verboten, außer wenn dies zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen am 
Standort erforderlich ist.

(2) Am 15. Mai 2024 beantragte die zuständige niederländische Behörde gemäß Artikel 11 Absatz 5 der Verordnung 
(EU) 2024/573 bei der Kommission die Genehmigung einer Ausnahme für das Inverkehrbringen auf dem 
Unionsmarkt von mechanischen kryogenen Gefriergeräten (– 150 oC), die in den Anwendungsbereich von 
Anhang IV Nummer 4 der Verordnung (EU) 2024/573 fallen.

(3) Mechanische kryogene Gefriergeräte (– 150 °C) werden für die Kryokonservierung verwendet, d. h. für die Lagerung 
lebender Organismen, Zellen und lebenden Gewebes bei Ultratieftemperaturen, und sind für kritische Anwendungen 
insbesondere in der Wissenschaft und im Gesundheitswesen bestimmt.

(4) In dem Ausnahmeantrag wird darauf hingewiesen, dass mechanische kryogene Gefriergeräte (– 150 °C) derzeit stark 
auf fluorierte Treibhausgase mit einem GWP-Wert von mehr als 150 angewiesen sind und dass es viele technische 
Herausforderungen gibt, wenn es darum geht, einen Ersatzstoff für Geräte mit derart niedrigen Temperaturen zu 
finden, ohne die Sicherheit, die Energieeffizienz und die zuverlässige Leistung der Geräte zu beeinträchtigen. Die 
uneingeschränkte Zuverlässigkeit dieser Geräte ist für die Erhaltung des gelagerten Materials entscheidend. Die 
Entwicklung von Geräten, in denen alternative Stoffe verwendet werden können, erfordert mehr Zeit, da 
Änderungen bei der Konstruktion erforderlich sind, um Kältemittel mit einem GWP-Wert unter 150 zu integrieren, 
und gleichzeitig Sicherheitsbedenken in Bezug auf entzündbare Kältemittel zu berücksichtigen sind und die 
Zuverlässigkeit gewahrt werden muss. Um sicherzustellen, dass Alternativen sicher verwendet werden, und für die 
Verhältnismäßigkeit der Kosten zu sorgen, ist Zeit zur Erleichterung des Übergangs zu Kältemitteln mit einem 
GWP-Wert unter 150 erforderlich. Darüber hinaus könnte die Verfügbarkeit von Produkten auf dem Markt 
gefährdet werden, wenn die Hersteller solcher Geräte diese nicht mehr liefern können. Ohne eine Ausnahme dürfte 
diese Ausrüstung gemäß Artikel 22 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/573 ab dem 12. März 2025 zudem nicht 
mehr ausgeführt werden.

(5) In dem Ausnahmeantrag wird die gemäß Artikel 11 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2024/573 zulässige Höchstdauer, 
nämlich vier Jahre, aufgrund der Komplexität des Übergangs zu alternativen Kältemitteln für solche Arten von 
Geräten beantragt.

(6) Die Kommission hat den Antrag der zuständigen niederländischen Behörde geprüft und ist der Auffassung, dass die 
Bedingungen gemäß Artikel 11 Absatz 5 Buchstaben a und b der Verordnung (EU) 2024/573 erfüllt sind. Die 
Kommission ist ferner der Auffassung, dass unter solchen außergewöhnlichen Umständen ausreichend Zeit 
eingeräumt werden sollte, um Marktstörungen bei der Versorgung mit solchen unentbehrlichen Einrichtungen zu 
vermeiden. Die Kommission ist der Ansicht, dass in diesem Ausnahmefall ein Zeitraum von vier Jahren 
gerechtfertigt wäre.
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(7) Da das Verbot des Inverkehrbringens der in der Ausnahme genannten Arten von Einrichtungen auf dem 
Unionsmarkt ab dem 1. Januar 2025 gilt, sollte diese Verordnung am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union in Kraft treten.

(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des nach Artikel 34 Absatz 1 
der Verordnung (EU) 2024/573 eingerichteten Ausschusses für fluorierte Treibhausgase —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Abweichend von Anhang IV Nummer 4 der Verordnung (EU) 2024/573 wird das Inverkehrbringen von mechanischen 
kryogenen Gefriergeräten (– 150 oC), die fluorierte Treibhausgase mit einem GWP von 150 oder mehr enthalten, vom 
1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2028 genehmigt, sofern sie gemäß Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2024/573 gekennzeichnet sind.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2025.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 16. Dezember 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/3121 DER KOMMISSION 

vom 16. Dezember 2024

zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2021/1378 der Kommission in Bezug auf die 
Anerkennung bestimmter Kontrollstellen, die für die Durchführung von Kontrollen und die 

Ausstellung von Öko-/Bio-Zertifikaten in Drittländern für die Zwecke der Einfuhr ökologischer/ 
biologischer Erzeugnisse in die Union zuständig sind, gemäß Artikel 46 der Verordnung 

(EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 über die 
ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen sowie zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates (1), insbesondere auf Artikel 46 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Anhang II der Durchführungsverordnung (EU) 2021/1378 der Kommission (2) wurde angenommen, um ein 
Verzeichnis der Kontrollbehörden und Kontrollstellen bereitzustellen, die gemäß Artikel 46 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2018/848 als zuständig anerkannt wurden, für die Zwecke der Einfuhr ökologischer/biologischer 
Erzeugnisse gemäß Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i derselben Verordnung in Drittländern Kontrollen 
durchzuführen und Öko-/Bio-Zertifikate auszustellen.

(2) In Artikel 46 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2018/848 sind die Kriterien festgelegt, die die Kontrollbehörden und 
Kontrollstellen erfüllen müssen, um nach Artikel 46 Absatz 1 derselben Verordnung anerkannt zu werden. In der 
Delegierten Verordnung (EU) 2021/1698 der Kommission (3) sind die Verfahrensvorschriften festgelegt, die diese 
Kontrollbehörden und Kontrollstellen einhalten müssen, wenn sie ihren Antrag auf Anerkennung stellen, der aus 
einem technischen Dossier besteht.

(3) Seit dem Erlass der Durchführungsverordnung (EU) 2021/1378 sind bei der Kommission von etlichen 
Kontrollstellen Anträge auf Anerkennung eingegangen, die gemäß Artikel 46 Absatz 4 der Verordnung 
(EU) 2018/848 gestellt wurden.

(4) Die Kommission hat die von „Başak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi“, 
„Bioagricert s.r.l. Unipersonale“, „DQS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ“, „GCL 
International Ltd“, „Japan Organic and Natural Foods Association“ und „Sertifikācijas un testēšanas centrs“ 
übermittelten Anträge auf Anerkennung im Einklang mit Artikel 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2021/1698 
erhalten und geprüft. Auf der Grundlage der Angaben in den technischen Dossiers ist die Kommission zu dem 
Ergebnis gelangt, dass es gerechtfertigt ist, diese Kontrollstellen auf unbestimmte Zeit für bestimmte Kategorien von 
Erzeugnissen in bestimmten Drittländern anzuerkennen.

(5) Die Durchführungsverordnung (EU) 2021/1378 sollte daher entsprechend geändert werden.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für 
ökologische/biologische Produktion —
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang II der Durchführungsverordnung (EU) 2021/1378 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung 
geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 16. Dezember 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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ANHANG 

Anhang II Absatz 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2021/1378 wird wie folgt geändert:

1. Der folgende Eintrag wird nach dem Eintrag für Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje eingefügt:

„Başak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

1. Codenummern, Drittländer und Erzeugniskategorien:

Codenummer Drittland
Erzeugniskategorie

A B C D E F G

AE-BIO-175 Vereinigte Arabische Emirate x — — x — — x

KG-BIO-175 Kirgisistan x — — x — — x

TR-BIO-175 Türkei x — — x — — x“

2. Der folgende Eintrag wird nach dem Eintrag für Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd eingefügt:

„Bioagricert s.r.l. Unipersonale

1. Codenummern, Drittländer und Erzeugniskategorien:

Codenummer Drittland
Erzeugniskategorie

A B C D E F G

AE-BIO-132 Vereinigte Arabische Emirate x x — x x — x

AL-BIO-132 Albanien x x — x x — x

BO-BIO-132 Bolivien x x — x x — x

CI-BIO-132 Côte d’Ivoire x x — x x — x

CM-BIO-132 Kamerun x x — x x — x

CN-BIO-132 China x x — x x — x

DO-BIO-132 Dominikanische Republik x x — x x — x

EC-BIO-132 Ecuador x x — x x — x

FJ-BIO-132 Fidschi x x — x x — x

GT-BIO-132 Guatemala x x — x x — x

ID-BIO-132 Indonesien x x — x x — x

IN-BIO-132 Indien — x — x x — x

KE-BIO-132 Kenia x x — x x — x

KG-BIO-132 Kirgisistan x x — x x — x

KR-BIO-132 Republik Korea x — — — x — x°

LA-BIO-132 Laos x x — x x — x

MA-BIO-132 Marokko x x — x x — x

MD-BIO-132 Moldau x x — x x — x

MU-BIO-132 Mauritius x x — x x — x

MX-BIO-132 Mexiko x x — x x — x
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Codenummer Drittland
Erzeugniskategorie

A B C D E F G

NG-BIO-132 Nigeria x x — x x — x

OM-BIO-132 Oman x x — x x — x

PF-BIO-132 Französisch-Polynesien x x — x x — x

PH-BIO-132 Philippinen x x — x x — x

PY-BIO-132 Paraguay x x — x x — x

SA-BIO-132 Saudi-Arabien x x — x x — x

SD-BIO-132 Sudan x x — x x — x

SG-BIO-132 Singapur x x — x x — x

SN-BIO-132 Senegal x x — x x — x

TG-BIO-132 Togo x x — x x — x

TH-BIO-132 Thailand x x — x x — x

TR-BIO-132 Türkei x x — x x — x

UY-BIO-132 Uruguay x x — x x — x

VN-BIO-132 Vietnam x x — x x — x

ZA-BIO-132 Südafrika x x — x x — x

2. Ausnahmen: Erzeugnisse aus den mit ‚°‘ gekennzeichneten Erzeugniskategorien, die durch eine Vereinbarung 
über den Handel mit ökologischen/biologischen Erzeugnissen gemäß Artikel 47 der Verordnung 
(EU) 2018/848 oder infolge der Anerkennung des betreffenden Drittlandes als gleichwertig mit Auflistung in 
Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2021/2325 der Kommission abgedeckt sind.“

3. Der Eintrag für DQS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wird durch Folgendes ersetzt:

„DQS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1. Codenummern, Drittländer und Erzeugniskategorien:

Codenummer Drittland
Erzeugniskategorie

A B C D E F G

BA-BIO-181 Bosnien und Herzegowina x x — x — — x

BR-BIO-181 Brasilien x x — x — — x

BY-BIO-181 Belarus x x — x — — x

CN-BIO-181 China x x — x — — x

ID-BIO-181 Indonesien x x — x — — x

IN-BIO-181 Indien — x — x — — x

KE-BIO-181 Kenia x x — x — — x

KZ-BIO-181 Kasachstan x x — x — — x

LB-BIO-181 Libanon x x — x — — x

MG-BIO-181 Madagaskar x x — x — — x

MX-BIO-181 Mexiko x x — x — — x

MY-BIO-181 Malaysia x x — x — — x

NG-BIO-181 Nigeria x x — x — — x
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Codenummer Drittland
Erzeugniskategorie

A B C D E F G

PH-BIO-181 Philippinen x x — x — — x

PK-BIO-181 Pakistan x x — x — — x

RS-BIO-181 Serbien x x — x — — x

RU-BIO-181 Russland x x — x — — x

TR-BIO-181 Türkei x x — x — — x

TW-BIO-181 Taiwan x x — x — — x

TZ-BIO-181 Tansania x x — x — — x

UA-BIO-181 Ukraine x x — x — — x

UZ-BIO-181 Usbekistan x x — x — — x

VN-BIO-181 Vietnam x x — x — — x

ZA-BIO-181 Südafrika x x — x — — x“

4. Der folgende Eintrag wird nach dem Eintrag für FOOD SAFETY S.A. eingefügt:

„GCL International Ltd

1. Codenummern, Drittländer und Erzeugniskategorien:

Codenummer Drittland
Erzeugniskategorie

A B C D E F G

CN-BIO-203 China x — — x — — —

ID-BIO-203 Indonesien x — — x — — —

IN-BIO-203 Indien — — — x — — —

LK-BIO-203 Sri Lanka x — — x — — —

MX-BIO-203 Mexiko x — — x — — —

PE-BIO-203 Peru x — — x — — —

PH-BIO-203 Philippinen x — — x — — —

TH-BIO-203 Thailand x — — x — — —

TR-BIO-203 Türkei x — — x — — —

VN-BII-203 Vietnam x — — x — — —“

5. Nach dem Eintrag für INDOCERT wird folgender Eintrag eingefügt:

„Japan Organic and Natural Foods Association

1. Codenummern, Drittländer und Erzeugniskategorien:

Codenummer Drittland
Erzeugniskategorie

A B C D E F G

CN-BIO-145 China x — — x — — —

JP-BIO-145 Japan — — x x° — — x°
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2. Ausnahmen: Erzeugnisse aus den mit ‚°‘ gekennzeichneten Erzeugniskategorien, die durch eine Vereinbarung 
über den Handel mit ökologischen/biologischen Erzeugnissen gemäß Artikel 47 der Verordnung 
(EU) 2018/848 oder infolge der Anerkennung des betreffenden Drittlandes als gleichwertig mit Auflistung in 
Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2021/2325 der Kommission abgedeckt sind.“

6. Der folgende Eintrag wird nach dem Eintrag für Organska Kontrola d.o.o. Sarajevo eingefügt:

„Sertifikācijas un testēšanas centrs

1. Codenummern, Drittländer und Erzeugniskategorien:

Codenummer Drittland
Erzeugniskategorie

A B C D E F G

AM-BIO-173 Armenien x x — x x x —

AZ-BIO-173 Aserbaidschan x x — x x x —

BD-BIO-173 Bangladesch x — — x — — —

BY-BIO-173 Belarus x x — x x x —

GE-BIO-173 Georgien x x — x x x —

IN-BIO-173 Indien — — — x x — —

KG-BIO-173 Kirgisistan x x — x x x —

KZ-BIO-173 Kasachstan x x — x x x —

LK-BIO-173 Sri Lanka x x — x x x —

MD-BIO-173 Moldau x x — x x x —

NP-BIO-173 Nepal x — — x — — —

RU-BIO-173 Russland x x — x x x —

TJ-BIO-173 Tadschikistan x x — x x x —

TM-BIO-173 Turkmenistan x x — x x x —

TR-BIO-173 Türkei x x — x x x —

UA-BIO-173 Ukraine x x — x x x —

UZ-BIO-173 Usbekistan x x — x x x —“
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/3122 DER KOMMISSION 

vom 16. Dezember 2024

zur Gewährung einer Ausnahme gemäß der Verordnung (EU) 2024/573 des Europäischen 
Parlaments und des Rates hinsichtlich der Verwendung fluorierter Treibhausgase mit einem GWP 

von 150 oder mehr in Bluttransportboxen und Blutplasma-Kontaktschockfrostern 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) 2024/573 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Februar 2024 über 
fluorierte Treibhausgase, zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 517/2014 (1), insbesondere auf Artikel 11 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Anhang IV Nummer 4 der Verordnung (EU) 2024/573 ist das Inverkehrbringen in sich geschlossener 
Kälteanlagen, mit Ausnahme von Kühlern, die fluorierte Treibhausgase mit einem GWP von 150 oder mehr 
enthalten, ab dem 1. Januar 2025 verboten, außer wenn dies zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen am 
Standort erforderlich ist.

(2) Am 14. Oktober 2024 beantragte die zuständige luxemburgische Behörde gemäß Artikel 11 Absatz 5 der 
Verordnung (EU) 2024/573 bei der Kommission die Genehmigung einer Ausnahme für das Inverkehrbringen auf 
dem Unionsmarkt von Bluttransportboxen und Blutplasma-Kontaktschockfrostern, die in den Anwendungsbereich 
von Anhang IV Nummer 4 der Verordnung (EU) 2024/573 fallen.

(3) Bluttransportboxen sind ein geschlossenes System für die Abnahme, Lagerung und Lieferung von Blut. Dabei werden 
Blut oder Blutbestandteile bei einer konservierenden und stabilen Temperatur zwischen 2 °C und 6 °C oder bei 
Thrombozytenbestandteilen zwischen 20 °C und 24 °C gehalten, bis sie einsatzbereit sind. Blutplasma-Kontakt
schockfroster sind Geräte zum Schnellgefrieren von Blutplasma auf eine Kerntemperatur von -30 °C.

(4) Aus dem Ausnahmeantrag geht hervor, dass Bluttransportboxen und Blutplasma-Kontaktschockfroster derzeit stark 
auf fluorierte Treibhausgase mit einem GWP-Wert von mehr als 150 angewiesen sind und dass es viele technische 
Herausforderungen bei der Entwicklung von Geräten gibt, die alternative Stoffe enthalten und die Sicherheit nicht 
beeinträchtigen. Um sicherzustellen, dass Alternativen sicher verwendet werden, die Konstruktion entsprechend 
angepasst wird und die Kosten verhältnismäßig sind, ist zur Erleichterung des Übergangs zu Kältemitteln mit einem 
GWP-Wert unter 150 Zeit erforderlich. Darüber hinaus könnte die Verfügbarkeit von Produkten auf dem Markt 
gefährdet werden, wenn die Hersteller solcher Geräte diese nicht mehr liefern können. Ohne eine Ausnahme dürfte 
diese Ausrüstung gemäß Artikel 22 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2024/573 ab dem 12. März 2025 zudem nicht 
mehr ausgeführt werden.

(5) In dem Ausnahmeantrag wird eine Ausnahme vom Verbot des Inverkehrbringens um zwei Jahre beantragt, um die 
Entwicklung und Erprobung neuer konformer Geräte abzuschließen und die Kontinuität der Versorgung mit 
kritischen Blutprodukten sicherzustellen, die für viele dringende und lebensrettende medizinische Eingriffe 
unerlässlich sind.

(6) Die Kommission hat den Ausnahmeantrag geprüft und ist der Auffassung, dass die Bedingungen gemäß Artikel 11 
Absatz 5 Buchstaben a und b der Verordnung (EU) 2024/573 erfüllt sind. Die Kommission ist ferner der 
Auffassung, dass unter solchen außergewöhnlichen Umständen ausreichend Zeit eingeräumt werden sollte, um 
Marktstörungen bei der Versorgung mit solchen unentbehrlichen Geräten zu vermeiden. Die Kommission ist der 
Ansicht, dass in diesem Ausnahmefall ein Zeitraum von zwei Jahren gerechtfertigt wäre.
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(7) Da das Verbot des Inverkehrbringens der in der Ausnahme genannten Arten von Einrichtungen auf dem 
Unionsmarkt ab dem 1. Januar 2025 gilt, sollte diese Verordnung am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union in Kraft treten.

(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des nach Artikel 34 Absatz 1 
der Verordnung (EU) 2024/573 eingerichteten Ausschusses für fluorierte Treibhausgase —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Abweichend von Anhang IV Nummer 4 der Verordnung (EU) 2024/573 wird das Inverkehrbringen von 
Bluttransportboxen und Blutplasma-Kontaktschockfrostern, die fluorierte Treibhausgase mit einem GWP von 150 oder 
mehr enthalten, vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2026 genehmigt, sofern sie gemäß Artikel 12 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2024/573 gekennzeichnet sind.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2025.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 16. Dezember 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2024/3128 DER KOMMISSION 

vom 16. Dezember 2024

zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2019/317 hinsichtlich neuer und überarbeiteter 
Überwachungsindikatoren für das Leistungssystem und die Gebührenregelung im einheitlichen 

europäischen Luftraum 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 549/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2004 zur 
Festlegung des Rahmens für die Schaffung eines einheitlichen europäischen Luftraums („Rahmenverordnung“) (1), 
insbesondere auf Artikel 11 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Das Leistungssystem und die Gebührenregelung, die gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2019/317 der 
Kommission (2) für den einheitlichen europäischen Luftraum eingerichtet wurden, umfassen Regulierungsin
strumente für die Festlegung von Zielen und die Überwachung der Leistung von Flugsicherungsdiensten und 
Netzfunktionen in den wesentlichen Leistungsbereichen Sicherheit, Umwelt, Kapazität und Kosteneffizienz sowie 
für die Berichterstattung darüber. Neben den wesentlichen Leistungsindikatoren, für die Ziele festgelegt werden, 
enthält das System Indikatoren für die Überwachung der Leistung in allen vier wesentlichen Leistungsbereichen für 
Flugsicherungsdienste — sowohl für den Streckenflug als auch für den An- und Abflug — sowie für 
Netzfunktionen, um die Gesamtleistung des Netzes zu verbessern.

(2) Dank neuer Entwicklungen bei der Messung der Leistung und der Verfügbarkeit von Daten ist es nun möglich, die 
bestehenden Indikatoren zu verbessern und neue Indikatoren für die Überwachung der Leistung von Flugsicherungs
diensten und Netzfunktionen hinzuzufügen. Die Informationen, die mit den neuen und verbesserten Indikatoren 
gewonnen werden können, sind für die Entwicklung des Leistungssystems und der Gebührenregelung in künftigen 
Bezugszeiträumen von entscheidender Bedeutung.

(3) Wie die Arbeit des in Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 549/2004 genannten Leistungsüberprüfungs
gremiums gezeigt hat, sollte geprüft werden, wie die Umweltleistung des Netzes verbessert werden kann, um zur 
Umsetzung der Anforderungen des europäischen Grünen Deals (3) beizutragen. Derzeit erfassen die Indikatoren nur 
bestimmte Elemente des Flugwegs. Es sind daher neue Indikatoren erforderlich, um die Umweltleistung bestimmter 
Elemente, etwa des kontinuierlicher Steigflugs, der Taxi-in-Zeit und der vertikalen Flugeffizienz, genauer zu messen. 
Zur Verbesserung der Umweltleistung und der Gesamtleistung sollten darüber hinaus Indikatoren für die 
Überwachung im wesentlichen Leistungsbereich Kapazität, mit denen der Durchsatz erfasst werden kann, 
aufgenommen werden.

(4) Durch die Einführung neuer oder geänderter Indikatoren sollte sich der Aufwand bei der Berichterstattung nicht 
erhöhen, da diese Indikatoren weitgehend auf der Grundlage von Daten berechnet werden sollten, die Eurocontrol 
bereits zur Verfügung stehen.

(5) Angesichts der Anzahl der erforderlichen Änderungen in Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2019/317 
und zur Verbesserung der strukturellen und sprachlichen Kohärenz sollte dieser Anhang vollständig ersetzt werden.

(6) Diese Verordnung sollte für den vierten Bezugszeitraum und die darauf folgenden Bezugszeiträume gelten.
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(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den 
einheitlichen Luftraum —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Durchführungsverordnung (EU) 2019/317 wird wie folgt geändert:

Anhang I wird durch den Anhang der vorliegenden Verordnung ersetzt;

in Anhang VI Nummer 3 Buchstabe a wird „2018“ durch „2019“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2025.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 16. Dezember 2024

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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ANHANG 

„ANHANG I

WESENTLICHE LEISTUNGSINDIKATOREN (KPI) FÜR DIE FESTLEGUNG VON ZIELEN UND INDIKATOREN 
FÜR DIE ÜBERWACHUNG 

ABSCHNITT 1

KPI für die unionsweite Festlegung von Zielen und Indikatoren für die Überwachung auf Unionsebene

1. SICHERHEIT

1.1. Wesentliche Leistungsindikatoren

Das Mindestniveau der Effektivität des Sicherheitsmanagements, das von Flugsicherungsorganisationen erreicht 
werden muss, die für die Erbringung von Flugverkehrsdiensten zertifiziert sind. Dieser KPI misst den Grad der 
Umsetzung der folgenden Ziele im Bereich des Sicherheitsmanagements:

a) Sicherheitspolitik und -ziele;

b) Management von Sicherheitsrisiken;

c) Gewährleistung der Sicherheit;

d) Förderung der Sicherheit;

e) Sicherheitskultur.

1.2. Indikatoren für die Überwachung

a) Die Rate des Eindringens eines Objekts in den Bereich der Start-/Landebahn auf Unionsebene mit einer 
Auswirkung auf die Sicherheit, berechnet gemäß Abschnitt 2 Nummer 1.2 Buchstabe a;

b) die Rate der Nichteinhaltung der Mindeststaffelung auf Unionsebene mit einer Auswirkung auf die Sicherheit, 
berechnet gemäß Abschnitt 2 Nummer 1.2 Buchstabe b.

2. UMWELT

2.1. Wesentliche Leistungsindikatoren

Dieser KPI misst die durchschnittliche horizontale Streckenflugeffizienz des tatsächlichen Flugwegs, berechnet wie 
folgt:

a) Vergleich zwischen der Länge des Streckenanteils des tatsächlichen Flugwegs, wie sie sich aus 
Überwachungsdaten ergibt, und der erreichten Entfernung, addiert über Flüge nach Instrumentenflugregeln 
(IFR-Flüge), die innerhalb des in Artikel 1 definierten europäischen Luftraums stattfinden oder ihn durchqueren;

b) ‚Streckenanteil‘ ist definiert als die außerhalb eines Kreises von 40 NM um den Flughafen geflogene Entfernung;

c) bei außerhalb des europäischen Luftraums liegendem Start- oder Zielflughafen eines Fluges werden für die 
Berechnung dieses Indikators die Einflugpunkte in den bzw. die Ausflugpunkte aus dem europäischen 
Luftraum als Ausgangs- bzw. Bestimmungsort herangezogen und nicht der Start- bzw. Zielflughafen;

d) bei innerhalb des europäischen Luftraums liegendem Start- und Zielflughafen eines Fluges, wobei ein 
außereuropäischer Luftraum überflogen wird, wird für die Berechnung dieses Indikators nur der Anteil 
innerhalb des europäischen Luftraums herangezogen;

e) die ‚erreichte Entfernung‘ ist abhängig von der Position des Einflug- und des Ausflugpunktes des Flugs beim 
Eintritt in den bzw. beim Verlassen jedes Luftraumbereichs für alle Anteile des Flugwegs. Die erreichte 
Entfernung entspricht den sich aus diesen Punkten ergebenden Abweichungen im Verhältnis zur 
Großkreisentfernung zwischen Ausgangs- und Bestimmungsort des Fluges;

f) der Indikator wird für das gesamte Kalenderjahr und für jedes Jahr des Bezugszeitraums als Durchschnitt 
berechnet. Bei der Berechnung dieses Durchschnitts fließen die zehn höchsten Tageswerte und die zehn 
niedrigsten Tageswerte nicht in die Berechnung ein.
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2.2. Indikatoren für die Überwachung

a) Die durchschnittliche horizontale Streckenflugeffizienz des Flugwegs laut letztem eingereichten Flugplan, 
berechnet wie folgt:

i) Differenz zwischen der Länge des Streckenanteils des Flugwegs laut letztem eingereichten Flugplan und 
dem entsprechenden Anteil der Großkreisentfernung, addiert über alle IFR-Flüge, die innerhalb des 
europäischen Luftraums stattfinden oder ihn durchqueren;

ii) ‚Streckenanteil‘ ist definiert als die außerhalb eines Kreises von 40 NM um den Flughafen geflogene 
Entfernung;

iii) bei außerhalb des europäischen Luftraums liegendem Start- oder Zielflughafen eines Fluges werden für 
die Berechnung dieses Indikators die Einflugpunkte in den bzw. die Ausflugpunkte aus dem 
europäischen Luftraum als Ausgangs- bzw. Bestimmungsort herangezogen und nicht der Start- bzw. 
Zielflughafen;

iv) bei innerhalb des europäischen Luftraums liegendem Start- oder Zielflughafen eines Fluges, wobei ein 
außereuropäischer Luftraum überflogen wird, wird für die Berechnung dieses Indikators nur der Anteil 
innerhalb des europäischen Luftraums herangezogen;

v) der Indikator wird für das gesamte Kalenderjahr und für jedes Jahr des Bezugszeitraums als Durchschnitt 
berechnet. Bei der Berechnung dieses Durchschnitts fließen die zehn höchsten Tageswerte und die zehn 
niedrigsten Tageswerte nicht in die Berechnung ein.

b) Durchschnittliche horizontale Streckenflugeffizienz des kürzesten beschränkten Flugwegs, berechnet wie folgt:

i) Differenz zwischen der Länge des Streckenanteils der für die Flugplanung verfügbaren kürzesten 
beschränkten Strecke, berechnet auf der Grundlage der Algorithmen zur Wegfindung und der 
Flugplanvalidierungssysteme des Netzmanagers, und dem entsprechenden Anteil der 
Großkreisentfernung, addiert über alle IFR-Flüge, die innerhalb des europäischen Luftraums stattfinden 
oder ihn durchqueren;

ii) dieser Indikator berücksichtigt die Luftraumbeschränkungen an Tagen mit und ohne militärische 
Tätigkeiten, die in der vom Netzmanager herausgegebenen Unterlage zur Streckenverfügbarkeit (Route 
Availability Document, RAD) veröffentlicht werden, und den tatsächlichen Status bedingt nutzbarer 
Strecken zum Zeitpunkt des letzten eingereichten Flugplans;

iii) ‚Streckenanteil‘ ist definiert als der Anteil außerhalb eines Kreises von 40 NM um den Flughafen;

iv) bei außerhalb des europäischen Luftraums liegendem Start- oder Zielflughafen eines Fluges werden für 
die Berechnung dieses Indikators die Einflugpunkte in den bzw. die Ausflugpunkte aus dem 
europäischen Luftraum als Ausgangs- bzw. Bestimmungsort herangezogen und nicht der Start- bzw. 
Zielflughafen;

v) bei innerhalb des europäischen Luftraums liegendem Start- und Zielflughafen eines Fluges, wobei ein 
außereuropäischer Luftraum überflogen wird, wird für die Berechnung dieses Indikators nur der Anteil 
innerhalb des europäischen Luftraums herangezogen;

vi) der Indikator wird für das gesamte Kalenderjahr und für jedes Jahr des Bezugszeitraums als Durchschnitt 
berechnet. Bei der Berechnung dieses Durchschnitts fließen die zehn höchsten Tageswerte und die zehn 
niedrigsten Tageswerte nicht in die Berechnung ein.

c) Die vertikale Flugeffizienz des tatsächlichen Flugwegs zwischen dem obersten Punkt des Steigflugs und dem 
obersten Punkt des Sinkflugs, berechnet wie folgt:

i) dieser Indikator ist der Prozentsatz der Länge des tatsächlichen Flugwegs, der innerhalb von 1 000 Fuß 
unterhalb oder in einer Höhe über der laut letztem eingereichten Flugplan geplanten Flugfläche 
geflogen wird, summiert über alle IFR-Flüge, die innerhalb des europäischen Luftraums stattfinden oder 
ihn durchqueren;

ii) der Indikator wird als Prozentsatz für das gesamte Kalenderjahr und für jedes Jahr des Bezugszeitraums 
berechnet.
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d) Die effektive Nutzung des reservierten oder getrennten Luftraums, berechnet als Quotient aus der endgültigen 
Zeitzuweisung für die Reservierung oder Trennung des Luftraums vom allgemeinen Luftverkehr und der 
ursprünglichen Zeitzuweisung für die Tätigkeit, die eine solche Trennung oder Reservierung erforderte. Der 
Indikator wird für alle dem Netzmanager mitgeteilten Luftraumzuweisungen berechnet.

e) Die Planungsrate für den allgemeinen Luftverkehr über die verfügbaren Luftraumstrukturen, einschließlich 
reservierten oder getrennten Luftraums, berechnet als Prozentsatz der Anzahl von Luftfahrzeugen, die 
Flugpläne über solche Luftraumstrukturen einreichen, im Verhältnis zur Anzahl von Luftfahrzeugen, die Pläne 
über solche Luftraumstrukturen eingereicht haben könnten. Der Indikator wird für alle dem Netzmanager 
mitgeteilten Luftraumzuweisungen berechnet.

f) Die Nutzungsrate der verfügbaren Luftraumstrukturen, einschließlich reservierten oder getrennten Luftraums, 
durch den allgemeinen Luftverkehr, berechnet als Prozentsatz der Anzahl von Luftfahrzeugen, die durch solche 
Luftraumstrukturen fliegen, im Verhältnis zur Anzahl von Luftfahrzeugen, die Flüge durch diese 
Luftraumstrukturen geplant haben könnten. Der Indikator wird für alle dem Netzmanager mitgeteilten 
Luftraumzuweisungen berechnet.

3. KAPAZITÄT

3.1. Wesentlicher Leistungsindikator

Die durchschnittliche ATFM-Verspätung im Streckenflug je Flug in Minuten, die den Flugsicherungsdiensten 
anzulasten ist, berechnet wie folgt:

a) die ATFM-Verspätung im Streckenflug ist die vom Netzmanager berechnete Verspätung, ausgedrückt als 
Differenz zwischen der geschätzten Startzeit und der vom Netzmanager zugewiesenen berechneten Startzeit;

b) Für die Zwecke dieses Indikators bedeutet

‚geschätzte Startzeit‘ die voraussichtliche Uhrzeit, zu der das Luftfahrzeug abhebt, berechnet vom Netzmanager 
auf der Grundlage der letzten geschätzten Abblockzeit oder der Zielzeit für das Abblocken für die Flughäfen, 
die unter die kollaborativen Entscheidungsfindungsverfahren an Flughäfen fallen, zuzüglich der vom 
Netzmanager berechneten geschätzten Taxi-out-Zeit.

‚berechnete Startzeit‘ die vom Netzmanager am Tag der Durchführung aufgrund der taktischen Zuweisung von 
Zeitnischen zugewiesene Uhrzeit, zu der das Abheben des Luftfahrzeugs erwartet wird;

‚geschätzte Taxi-out-Zeit‘ die geschätzte Zeit zwischen Abblocken und Start. Diese Schätzung schließt Pufferzeit 
für Verspätungen am Haltepunkt oder beim Remote-Enteisen vor dem Start ein;

c) dieser Indikator schließt alle IFR-Flüge und alle ATFM-Verspätungsursachen mit Ausnahme außergewöhnlicher 
Ereignisse ein;

d) dieser Indikator wird für das gesamte Kalenderjahr und für jedes Jahr des Bezugszeitraums berechnet.

3.2. Indikatoren für die Überwachung

a) Durchschnittliche ATFM-Ankunftsverspätung je Flug, ausgedrückt in Minuten, die den Flugsicherungsdiensten 
für den An- und Abflug und am Flughafen anzulasten ist und durch Landebeschränkungen am Zielflughafen 
zustande kommt, berechnet wie folgt:

i) durchschnittliche entstandene ATFM-Ankunftsverspätung je eingehendem IFR-Flug;

ii) dieser Indikator schließt alle am Zielflughafen landenden IFR-Flüge und alle Ursachen von 
ATFM-Ankunftsverspätungen mit Ausnahme außergewöhnlicher Ereignisse ein;

iii) dieser Indikator wird für das gesamte Kalenderjahr und für jedes Jahr des Bezugszeitraums berechnet.

b) Der Prozentsatz der Flüge mit einer ATFM-Verspätung im Streckenflug von mehr als 15 Minuten, berechnet wie 
folgt:

i) ATFM-Verspätung im Streckenflug‚ berechnet gemäß Nummer 3.1 Buchstabe a;

ii) dieser Indikator schließt alle IFR-Flüge und alle ATFM-Verspätungsursachen mit Ausnahme 
außergewöhnlicher Ereignisse ein;

iii) dieser Indikator wird für das gesamte Kalenderjahr und für jedes Jahr des Bezugszeitraums berechnet.
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c) Die durchschnittliche Abflugverspätung aufgrund aller Verspätungsursachen je Flug, ausgedrückt in Minuten, 
berechnet wie folgt:

i) die durchschnittliche Verspätung, die auf Folgendes zurückzuführen ist:

— Verspätungen aufgrund des Flugbetriebs;

— ATFM-Verspätungen im Streckenflug, die von den Luftraumnutzern gemeldet werden;

— Folgeverspätungen;

— Verspätungen im Flughafenbetrieb, einschließlich von den Luftraumnutzern gemeldeter 
ATFM-Verspätungen am Flughafen, die durch Regulierungsmaßnahmen auf der Grundlage des 
Verkehrsaufkommens verursacht werden, bei denen ein Bezugsort als Flugplatzzone oder Flugplatz 
eingestuft ist;

ii) dieser Indikator schließt alle IFR-Flüge ein und wird für das gesamte Kalenderjahr und für jedes Jahr des 
Bezugszeitraums berechnet.

4. KOSTENEFFIZIENZ

4.1. Wesentliche Leistungsindikatoren

Die Veränderung der durchschnittlichen unionsweit ‚festgestellten Kosten je Leistungseinheit‘ (determined unit cost, 
DUC) für Strecken-Flugsicherungsdienste im Jahresvergleich, berechnet wie folgt:

a) Prozentsatz der Schwankung der durchschnittlichen unionsweit festgestellten Kosten je Leistungseinheit für 
Strecken-Flugsicherungsdienste im Jahresvergleich, ausgehend vom Basiswert nach Artikel 9 Absatz 4 
Buchstabe a;

b) dieser Indikator wird für das gesamte Kalenderjahr und für jedes Jahr des Bezugszeitraums berechnet;

c) die durchschnittlichen unionsweit festgestellten Kosten je Leistungseinheit für Strecken-Flugsicherungsdienste 
sind der Quotient aus den festgestellten Streckenkosten und dem für die Strecke prognostizierten Verkehr, 
ausgedrückt in Strecken-Diensteinheiten, der in jedem Jahr des Bezugszeitraums auf Unionsebene erwartet und 
in den Annahmen der Kommission für die Festlegung der unionsweit geltenden Leistungsziele gemäß Artikel 9 
Absatz 3 zugrunde gelegt wird;

d) die durchschnittlichen unionsweit festgestellten Kosten je Leistungseinheit für Strecken-Flugsicherungsdienste 
werden in Euro in realen Werten berechnet.

4.2. Indikatoren für die Überwachung

Die tatsächlichen Kosten je Leistungseinheit, die den Nutzern getrennt für Flugsicherungsdienste für den 
Streckenflug bzw. für den An- und Abflug auf Unionsebene entstehen, berechnet wie folgt:

a) der gewichtete Durchschnitt der Summe der festgestellten Kosten je Leistungseinheit für Flugsicherungsdienste 
jedes Mitgliedstaats und der Anpassungen gemäß Artikel 25 Absatz 2 aus dem betreffenden Jahr;

b) dieser Indikator wird in Euro in nominalen Werten ausgedrückt;

c) dieser Indikator wird für das gesamte Kalenderjahr und für jedes Jahr des Bezugszeitraums berechnet.

ABSCHNITT 2

Wesentliche Leistungsindikatoren (KPI) für die Festlegung von Zielen auf lokaler Ebene und Indikatoren 
für die Überwachung auf lokaler Ebene

1. SICHERHEIT

1.1. Wesentlicher Leistungsindikator

Das Niveau der Effektivität des Sicherheitsmanagements gemäß Abschnitt 1 Nummer 1.1.

Für die Zwecke dieses Indikators bedeutet ‚lokal‘ die Ebene der Flugsicherungsorganisationen.
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1.2. Indikatoren für die Überwachung

a) Die Rate des Eindringens eines Objekts in den Bereich der Start-/Landebahn an Flughäfen in einem Mitgliedstaat, 
berechnet als die Gesamtzahl der Fälle des Eindringens eines Objekts in den Bereich der Start-/Landebahn mit 
Auswirkungen auf die Sicherheit, die sich auf diesen Flughäfen ereignet haben, geteilt durch die Gesamtzahl der 
Flugbewegungen nach Instrumentenflugregeln und Sichtflugregeln an diesen Flughäfen.

b) Die Rate der Nichteinhaltung der Mindeststaffelung im Luftraum aller Kontrollen durchführenden Flugverkehrs
dienststellen in einem Mitgliedstaat, berechnet als Gesamtzahl der Fälle der Nichteinhaltung der 
Mindeststaffelung mit Auswirkungen auf die Sicherheit, die sich in diesem Luftraum ereignet haben, geteilt 
durch die Gesamtzahl der kontrollierten Flugstunden innerhalb dieses Luftraums.

c) Die Rate des Eindringens eines Objekts in den Bereich der Start-/Landebahn an einem Flughafen, berechnet als 
die Gesamtzahl der Fälle des Eindringens eines Objekts in den Bereich der Start-/Landebahn mit Auswirkungen 
auf die Sicherheit, die sich auf diesem Flughafen ereignet haben und zu denen Flugverkehrsdienste oder 
Kommunikations-, Navigations- und Überwachungsdienste (CNS-Dienste) beigetragen haben, geteilt durch die 
Gesamtzahl der Flugbewegungen nach Instrumentenflugregeln und Sichtflugregeln an diesem Flughafen.

d) Die Rate der Nichteinhaltung der Mindeststaffelung im Luftraum, in dem eine Flugsicherungsorganisation 
Flugverkehrsdienste erbringt, berechnet als Gesamtzahl der Fälle der Nichteinhaltung der Mindeststaffelung mit 
Auswirkungen auf die Sicherheit, zu denen Flugverkehrsdienste oder CNS-Dienste beigetragen haben, geteilt 
durch die Gesamtzahl der kontrollierten Flugstunden innerhalb dieses Luftraums.

Die unter dieser Nummer genannten Indikatoren für die Überwachung werden für das gesamte Kalenderjahr und für 
jedes Jahr des Bezugszeitraums berechnet.

Für die Zwecke der unter den Buchstaben a und c genannten Indikatoren bedeutet ‚lokal‘ die Flughafenebene. Für die 
Zwecke des unter Buchstabe b genannten Indikators bedeutet ‚lokal‘ die nationale Ebene. Für die Zwecke des unter 
Buchstabe d genannten Indikators bedeutet ‚lokal‘ die Ebene der Flugsicherungsorganisationen.

2. UMWELT

2.1. Wesentlicher Leistungsindikator

Durchschnittliche horizontale Streckenflugeffizienz des tatsächlichen Flugwegs, berechnet wie folgt:

a) Vergleich zwischen der Länge des Streckenanteils des tatsächlichen Flugwegs, wie sie sich aus 
Überwachungsdaten ergibt, und der erreichten Entfernung, addiert über die IFR-Flüge, die innerhalb des lokalen 
Luftraums stattfinden oder ihn durchqueren;

b) ‚Streckenanteil‘ ist definiert als die außerhalb eines Kreises von 40 NM um den Start- bzw. Zielflughafen 
geflogene Entfernung;

c) bei außerhalb des lokalen Luftraums liegendem Start- oder Zielflughafen werden für die Berechnung dieses 
Indikators die Einflugpunkte in den bzw. die Ausflugpunkte aus dem lokalen Luftraum herangezogen;

d) bei innerhalb des lokalen Luftraums liegendem Start- und Zielflughafen, wobei ein nicht-lokaler Luftraum 
überflogen wird, wird für die Berechnung dieses Indikators nur der Anteil innerhalb des lokalen Luftraums 
herangezogen;

e) die ‚erreichte Entfernung‘ ist abhängig von der Position des Einflug- und des Ausflugpunktes des Flugs beim 
Eintritt in den lokalen Luftraum und beim Verlassen des lokalen Luftraums. Die erreichte Entfernung entspricht 
den sich aus diesen Punkten ergebenden Abweichungen im Verhältnis zur Großkreisentfernung zwischen 
Ausgangs- und Bestimmungsort des Fluges;

f) für die Zwecke dieses Indikators bedeutet ‚lokal‘ die nationale Ebene oder die Ebene funktionaler 
Luftraumblöcke, je nachdem, auf welcher Ebene der Leistungsplan erstellt wird;

g) der Indikator wird für das gesamte Kalenderjahr und für jedes Jahr des Bezugszeitraums als Durchschnitt 
berechnet. Bei der Berechnung dieses Durchschnitts fließen die zehn höchsten Tageswerte und die zehn 
niedrigsten Tageswerte nicht in die Berechnung ein.
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2.2. Indikatoren für die Überwachung

a) Die durchschnittliche horizontale Streckenflugeffizienz des Flugwegs laut letztem eingereichten Flugplan, 
berechnet wie folgt:

i) Differenz zwischen der Länge des Streckenanteils des Flugwegs laut letztem eingereichten Flugplan und 
dem entsprechenden Anteil der Großkreisentfernung, addiert über alle IFR-Flüge, die innerhalb des 
lokalen Luftraums stattfinden oder ihn durchqueren;

ii) ‚Streckenanteil‘ ist definiert als die außerhalb eines Kreises von 40 NM um den Flughafen geflogene 
Entfernung;

iii) bei außerhalb des lokalen Luftraums liegendem Start- oder Zielflughafen werden für die Berechnung 
dieses Indikators die Einflugpunkte in den bzw. die Ausflugpunkte aus dem lokalen Luftraum 
herangezogen;

iv) bei innerhalb des lokalen Luftraums liegendem Start- und Zielflughafen, wobei ein nicht-lokaler 
Luftraum überflogen wird, wird für die Berechnung dieses Indikators nur der Anteil innerhalb des 
lokalen Luftraums herangezogen;

v) berechnet als Durchschnitt für das gesamte Kalenderjahr und für jedes Jahr des Bezugszeitraums. Bei der 
Berechnung dieses Durchschnitts fließen die zehn höchsten Tageswerte und die zehn niedrigsten 
Tageswerte nicht in die Berechnung ein.

b) Die durchschnittliche horizontale Streckenflugeffizienz des kürzesten beschränkten Flugwegs, berechnet auf 
lokaler Ebene wie folgt:

i) Differenz zwischen der Länge des Streckenanteils der für die Flugplanung verfügbaren kürzesten 
beschränkten Strecke, berechnet auf der Grundlage der Algorithmen zur Wegfindung und der 
Flugplanvalidierungssysteme des Netzmanagers, und der erreichten Entfernung, addiert über alle 
IFR-Flüge, die innerhalb des lokalen Luftraums stattfinden oder ihn durchqueren;

ii) dieser Indikator berücksichtigt die Luftraumbeschränkungen, die in dem vom Netzmanager 
herausgegebenen Unterlage zur Streckenverfügbarkeit veröffentlicht werden, und den tatsächlichen 
Status bedingt nutzbarer Strecken zum Zeitpunkt des letzten eingereichten Flugplans;

iii) ‚Streckenanteil‘ ist definiert als der Anteil außerhalb eines Kreises von 40 NM um den Start- bzw. 
Zielflughafen;

iv) bei außerhalb des lokalen Luftraums liegendem Start- oder Zielflughafen werden für die Berechnung 
dieses Indikators die Einflugpunkte in den bzw. die Ausflugpunkte aus dem lokalen Luftraum 
herangezogen;

v) bei innerhalb des lokalen Luftraums liegendem Start- und Zielflughafen, wobei ein nicht-lokaler 
Luftraum überflogen wird, wird für die Berechnung dieses Indikators nur der Anteil innerhalb des 
lokalen Luftraums herangezogen;

vi) die ‚erreichte Entfernung‘ ist abhängig von der Position des Einflug- und des Ausflugpunktes des Flugs 
beim Eintritt in den lokalen Luftraum und beim Verlassen des lokalen Luftraums. Die erreichte 
Entfernung entspricht den sich aus diesen Punkten ergebenden Abweichungen im Verhältnis zur 
Großkreisentfernung zwischen Ausgangs- und Bestimmungsort des Fluges;

vii) berechnet als Durchschnitt für das gesamte Kalenderjahr und für jedes Jahr des Bezugszeitraums. Bei der 
Berechnung dieses Durchschnitts fließen die zehn höchsten Tageswerte und die zehn niedrigsten 
Tageswerte nicht in die Berechnung ein.

c) Die vertikale Flugeffizienz des tatsächlichen Flugwegs zwischen dem obersten Punkt des Steigflugs und dem 
obersten Punkt des Sinkflugs, berechnet wie folgt:

i) dieser Indikator ist der Prozentsatz der Länge des tatsächlichen Flugwegs, der innerhalb von 1 000 Fuß 
unterhalb oder in einer Höhe über der laut letztem eingereichten Flugplan geplanten Flugfläche 
geflogen wird, summiert über alle IFR-Flüge, die innerhalb des lokalen Luftraums stattfinden oder ihn 
durchqueren;

ii) der Indikator wird als Prozentsatz für das gesamte Kalenderjahr und für jedes Jahr des Bezugszeitraums 
berechnet.

d) Die zusätzliche Zeit in der Taxi-out-Phase, berechnet auf lokaler Ebene wie folgt:

i) Differenz zwischen der tatsächlichen Taxi-out-Zeit und der Referenzzeit für das Taxi-out;

ii) die Referenzzeit für das Taxi-out entspricht der optimalen Transitzeit, die für das Taxi-out ohne Halten 
erforderlich ist;

iii) ausgedrückt in Minuten je Abflug, berechnet für das gesamte Kalenderjahr und für jedes Jahr des 
Bezugszeitraums.
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e) Die zusätzliche Zeit in der Taxi-in-Phase, berechnet auf lokaler Ebene wie folgt:

i) Differenz zwischen der tatsächlichen Taxi-in-Zeit und der Referenzzeit für das Taxi-in;

ii) die Referenzzeit für das Taxi-in entspricht der optimalen Transitzeit, die für das Taxi-in ohne Halten 
erforderlich ist;

iii) ausgedrückt in Minuten je Ankunft, berechnet für das gesamte Kalenderjahr und für jedes Jahr des 
Bezugszeitraums.

f) Die zusätzliche Zeit im An- und Abflugluftraum, berechnet auf lokaler Ebene wie folgt:

i) Differenz der ASMA-Transitzeit (Arrival Sequencing and Metering Area, ASMA) und der Referenzzeit bei 
ASMA-Transitzeiten;

ii) die ASMA-Referenzzeit ist die für die Durchführung des Anflugs ohne Halten oder Radarführung 
erforderliche Transitzeit;

iii) ausgedrückt in Minuten je Ankunft, berechnet für das gesamte Kalenderjahr und für jedes Jahr des 
Bezugszeitraums.

iv) ASMA ist definiert als Zylinder mit einem Radius von 40 NM um den Ankunftsflughafen.

g) Die vertikale Flugeffizienz des Sinkflugs, berechnet auf lokaler Ebene wie folgt:

i) Dauer des Horizontalflugs vom obersten Punkt des Sinkflugs bis zur Landung aller ankommenden 
IFR-Flüge;

ii) ausgedrückt als durchschnittliche Dauer des Horizontalflugs in Sekunden pro Ankunft;

iii) dieser Indikator wird für das gesamte Kalenderjahr und für jedes Jahr des Bezugszeitraums berechnet.

h) Die vertikale Flugeffizienz des Steigflugs, berechnet auf lokaler Ebene wie folgt:

i) Dauer des Horizontalflugs vom Start bis zum obersten Punkt des Steigflugs aller abgehenden IFR-Flüge;

ii) ausgedrückt als durchschnittliche Dauer des Horizontalflugs in Sekunden pro Abflug;

iii) dieser Indikator wird für das gesamte Kalenderjahr und für jedes Jahr des Bezugszeitraums berechnet.

i) Die effektive Nutzung des reservierten oder getrennten lokalen Luftraums, berechnet gemäß Abschnitt 1 
Nummer 2.2 Buchstabe d.

j) Die Planungsrate über die verfügbaren lokalen Luftraumstrukturen, berechnet gemäß Abschnitt 1 Nummer 2.2 
Buchstabe e.

k) Die Nutzungsrate der verfügbaren lokalen Luftraumstrukturen, berechnet gemäß Abschnitt 1 Nummer 2.2 
Buchstabe f.

Für die Zwecke der unter den Buchstaben a, b und c genannten Indikatoren bedeutet ‚lokal‘ die nationale Ebene oder 
die Ebene funktionaler Luftraumblöcke, je nachdem, auf welcher Ebene der Leistungsplan erstellt wird, einschließlich 
Fällen, in denen die Zuständigkeit für die Erbringung von Flugverkehrsdiensten als Ergebnis kollaborativer 
grenzübergreifender Vereinbarungen übertragen wird.

Für die Zwecke der unter den Buchstaben d, e und f genannten Indikatoren bedeutet ‚lokal‘ die Ebene der Flughäfen 
mit mindestens 80 000 Flugbewegungen nach Instrumentenflugregeln im Jahr.

Für die Zwecke der unter den Buchstaben g und h genannten Indikatoren bedeutet ‚lokal‘ die Flughafenebene.

Für die Zwecke der unter den Buchstaben i, j und k genannten Indikatoren bedeutet ‚lokal‘ die nationale Ebene, 
aufgeschlüsselt auf der Ebene des Zuständigkeitsbereichs der Bezirkskontrollstellen, einschließlich Fällen, in denen 
die Zuständigkeit für die Erbringung von Flugverkehrsdiensten als Ergebnis kollaborativer grenzübergreifender 
Vereinbarungen übertragen wird.
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3. KAPAZITÄT

3.1. Wesentliche Leistungsindikatoren

a) Die durchschnittliche ATFM-Verspätung im Streckenflug je Flug in Minuten, die den Flugsicherungsdiensten 
anzulasten ist, berechnet wie folgt:

i) ATFM-Verspätung im Streckenflug, berechnet gemäß Abschnitt 1 Nummer 3.1;

ii) dieser Indikator schließt alle IFR-Flüge, die den lokalen Luftraum durchqueren, und alle ATFM-Verspä
tungsursachen mit Ausnahme außergewöhnlicher Ereignisse ein; er umfasst ferner IFR-Flüge, die andere 
Lufträume durchqueren, wenn als Ergebnis eines vom Netzmanager koordinierten nachbetrieblichen 
Verspätungsanpassungsprozesses Berichtigungen der Verspätungen vorgenommen werden, mittels 
deren die am Betrieb Beteiligten den Netzmanager über Probleme im Zusammenhang mit der Messung, 
Klassifizierung und Zuordnung von ATFM-Verspätungen unterrichten;

iii) dieser Indikator wird für das gesamte Kalenderjahr und für jedes Jahr des Bezugszeitraums berechnet;

iv) für die Überwachung werden die für diesen Indikator berechneten Werte auf nationaler Ebene 
aufgeschlüsselt, falls der Leistungsplan auf der Ebene des funktionalen Luftraumblocks erstellt wird, 
einschließlich Fällen, in denen die Zuständigkeit für die Erbringung von Flugverkehrsdiensten als 
Ergebnis kollaborativer grenzübergreifender Vereinbarungen übertragen wird.

b) Die durchschnittliche ATFM-Ankunftsverspätung je Flug, ausgedrückt in Minuten, die den Flugsicherungs
diensten für den An- und Abflug und am Flughafen anzulasten ist, berechnet auf lokaler Ebene wie folgt:

i) die durchschnittliche Ankunftsverspätung am Zielflughafen je eingehendem IFR-Flug, die durch 
ATFM-Regulierungsmaßnahmen verursacht wurde;

ii) dieser Indikator schließt alle am Zielflughafen ankommenden IFR-Flüge und alle ATFM-Verspätungs
ursachen mit Ausnahme außergewöhnlicher Ereignisse ein;

iii) dieser Indikator wird für das gesamte Kalenderjahr und für jedes Jahr des Bezugszeitraums berechnet;

iv) für die Überwachung werden die für diesen Indikator berechneten Werte nach Flughäfen aufgeschlüsselt.

Für die Zwecke des unter Buchstabe a genannten Indikators bedeutet ‚lokal‘ die nationale Ebene oder die Ebene 
funktionaler Luftraumblöcke, je nachdem, auf welcher Ebene der Leistungsplan erstellt wird. Für die Zwecke 
des unter Buchstabe b genannten Indikators bedeutet ‚lokal‘ die nationale Ebene.

3.2. Indikatoren für die Überwachung

a) Der Prozentsatz von IFR-Flügen, die ihre ATFM-Startzeitnischen auf lokaler Ebene einhalten, berechnet für das 
gesamte Kalenderjahr und für jedes Jahr des Bezugszeitraums.

b) Durchschnittliche ATC-Verspätungszeit vor dem Abflug je Flug in Minuten, die durch Startbeschränkungen am 
Startflughafen verursacht wird, berechnet auf lokaler Ebene wie folgt:

i) die durchschnittliche ATC-Verspätung vor dem Abflug je abgehendem IFR-Flug;

ii) dieser Indikator bezieht alle am Startflughafen abgehenden IFR-Flüge ein und deckt Startverspätungen 
ab, die durch ATC-Beschränkungen verursacht werden, wenn das Luftfahrzeug zum Verlassen der 
Abflugposition bereit ist;

iii) dieser Indikator wird für das gesamte Kalenderjahr und für jedes Jahr des Bezugszeitraums berechnet.

c) Die durchschnittliche Abflugverspätungszeit aufgrund aller Verspätungsursachen je Flug, ausgedrückt in 
Minuten, berechnet auf lokaler Ebene gemäß Abschnitt 1 Nummer 3.2 Buchstabe c.

DE ABl. L vom 17.12.2024 

10/13 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3128/oj



d) Prozentsatz der gesamten ATFM-Verspätungsminuten im Streckenflug an Tagen, an denen der tägliche 
Durchsatz über dem erwarteten Tagesverkehr lag, berechnet wie folgt:

i) ATFM-Verspätung im Streckenflug, berechnet gemäß Abschnitt 1 Nummer 3.1;

ii) der erwartete Tagesverkehr bezieht sich auf das vom Netzmanager im Januar jedes Jahres berechnete 
Tagesverkehrsprofil (Verkehrsrichtwert);

iii) der Luftraumdurchsatz und die Verkehrsnachfrage werden als tägliche IFR-Einflüge in den Luftraum 
gemessen;

iv) der Luftraum ist der festgelegte Zuständigkeitsbereich für die Berechnung von ATFM-Verspätungen im 
Streckenflug.

e) Der gewichtete jährliche Durchschnitt des täglichen Spitzendurchsatzes, ausgedrückt als Anzahl IFR-Flüge pro 
Stunde, berechnet wie folgt:

i) der tägliche Spitzendurchsatz ist ein arithmetisches Mittel der Anzahl der IFR-Flüge während der drei 
Stunden jedes Tages mit der höchsten Anzahl von Flügen;

ii) der zur Berechnung der Gewichtung verwendete Wert ist die Zahl der IFR-Flüge pro Tag.

Für die Zwecke des unter Buchstabe a genannten Indikators bedeutet ‚lokal‘ die nationale Ebene, aufgeschlüsselt 
nach Flughäfen.

Für die Zwecke der unter den Buchstaben b und c genannten Indikatoren bedeutet ‚lokal‘ die Ebene der 
Flughäfen mit mindestens 80 000 Flugbewegungen nach Instrumentenflugregeln im Jahr.

Für die Zwecke der unter den Buchstaben d und e genannten Indikatoren bedeutet ‚lokal‘ die Ebene der 
Bezirkskontrollstelle.

4. KOSTENEFFIZIENZ

4.1. Wesentliche Leistungsindikatoren

a) Die festgestellten Kosten je Leistungseinheit für Strecken-Flugsicherungsdienste, berechnet wie folgt:

i) Quotient aus den festgestellten Streckenkosten und dem in der Gebührenzone prognostizierten Verkehr, 
ausgedrückt in Strecken-Diensteinheiten, der während jedes Jahres des Bezugszeitraums auf lokaler 
Ebene erwartet wird und in den Leistungsplänen festgelegt ist;

ii) ausgedrückt in realen Werten und in Landeswährung;

iii) dieser Indikator wird für das gesamte Kalenderjahr und für jedes Jahr des Bezugszeitraums berechnet.

b) Die festgestellten Kosten je Leistungseinheit für Flugsicherungsdienste für den An- und Abflug‚ berechnet wie 
folgt:

i) Quotient aus den festgestellten Kosten und dem prognostizierten Verkehr, ausgedrückt in An- und 
Abflug-Diensteinheiten, der während jedes Jahres des Bezugszeitraums auf lokaler Ebene erwartet wird 
und in den Leistungsplänen festgelegt ist;

ii) ausgedrückt in realen Werten und in Landeswährung;

iii) dieser Indikator wird für das gesamte Kalenderjahr und für jedes Jahr des Bezugszeitraums berechnet.

Für die Zwecke der unter den Buchstaben a und b genannten Indikatoren bedeutet ‚lokal‘ die Ebene der 
Gebührenzone.

4.2. Indikatoren für die Überwachung

Die tatsächlichen Kosten je Leistungseinheit, die den Nutzern getrennt für Flugsicherungsdienste für den 
Streckenflug bzw. den An- und Abflug auf Unionsebene entstehen, berechnet wie folgt:

a) Summe der festgestellten Kosten je Leistungseinheit für Flugsicherungsdienste und der Anpassungen gemäß 
Artikel 25 Absatz 2 aus dem betreffenden Jahr;

b) ausgedrückt in nominalen Werten und in Landeswährung;

c) berechnet auf Ebene der Gebührenzone für das gesamte Kalenderjahr und für jedes Jahr des Bezugszeitraums.
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ABSCHNITT 3

KPI für die Zielfestlegung und Indikatoren für die Überwachung der Netzfunktionen

1. Alle in diesem Abschnitt aufgeführten Indikatoren gelten für das geografische Gebiet innerhalb des Geltungsbereichs 
dieser Verordnung.

2. SICHERHEIT

2.1. Wesentliche Leistungsindikatoren

Das Niveau der Wirksamkeit des Sicherheitsmanagements des Netzmanagers gemäß Abschnitt 1 Nummer 1.1.

2.2. Indikatoren für die Überwachung

Die ATFM-Übererfüllungen oberhalb der von der Flugsicherungsorganisation gemeldeten Kapazitätsgrenzen eines 
Sektors, in dem ATFM-Regulierungsmaßnahmen gelten, berechnet wie folgt:

a) der Quotient aus der Zeit, während deren die Anzahl der Flüge die von der Flugsicherungsorganisation 
gemeldeten Kapazitätsgrenzen eines Sektors, in dem ATFM-Regulierungsmaßnahmen gelten, um mehr als 10 % 
übersteigt, und der Gesamtzeit, in der ATFM-Regulierungsmaßnahmen gelten, berechnet für das gesamte 
Kalenderjahr und für jedes Jahr des Bezugszeitraums;

b) für die Zwecke dieses Indikators ist die regulierte Zeit in sich überschneidende Stundenabschnitte von 
20-Minuten-Intervallen aufgeteilt.

3. UMWELT

3.1. Wesentliche Leistungsindikatoren

Die Verbesserung der Streckenflugeffizienz durch die Funktion der Gestaltung des europäischen Streckennetzes im 
Zusammenhang mit dem Flugweg laut letztem eingereichten Flugplan, ausgedrückt in Prozentpunkten der 
Schwankung der Streckenflugeffizienz des Flugwegs laut letztem eingereichten Flugplan im Jahresvergleich und 
berechnet gemäß Abschnitt 1 Nummer 2.2 Buchstabe a.

3.2. Indikatoren für die Überwachung

Die jährliche Summe der Streckenverlängerungen, die aus den Netzverfahren zur kooperativen 
Entscheidungsfindung (CDM-Verfahren) und den Maßnahmen des Betriebszentrums des Netzmanagers (Network 
Manager Operations Centre) zur Verringerung von ATFM-Verspätungen im Streckenflug resultieren. Streckenverlän
gerungen werden in Seemeilen gemessen, und zwar als Differenzen zwischen der Länge der tatsächlichen Flugwege, 
nachdem die Umleitungsvorschläge des Netzmanagers akzeptiert wurden, und der Entfernung laut letztem 
eingereichten Flugplan vor der Annahme der Umleitungsvorschläge.

4. KAPAZITÄT

4.1. Wesentliche Leistungsindikatoren

a) Prozentsatz der gesamten ursprünglichen Minuten der ATFM-Verspätung im Streckenflug, die infolge von 
Netzverfahren zur kooperativen Entscheidungsfindung und Maßnahmen des Betriebszentrums des 
Netzmanagers eingespart wurden. Die eingesparte ATFM-Verspätung im Streckenflug wird berechnet als 
Differenz zwischen der ursprünglichen Verspätung des IFR-Fluges ohne die Maßnahmen und der 
ATFM-Verspätung im Streckenflug desselben Fluges nach den Maßnahmen zur Verringerung der Verspätung. 
Die ATFM-Verspätung im Streckenflug wird gemäß Abschnitt 1 Nummer 3.1 berechnet.

b) Prozentsatz der gesamten ursprünglichen Minuten der ATFM-Ankunftsverspätung, die infolge von 
Netzverfahren zur kooperativen Entscheidungsfindung und Maßnahmen des Betriebszentrums des 
Netzmanagers eingespart wurden. Die eingesparte ATFM-Ankunftsverspätung wird berechnet als Differenz 
zwischen der ursprünglichen Ankunftsverspätung des IFR-Fluges ohne die Maßnahmen und der 
ATFM-Ankunftsverspätung desselben Fluges nach den Maßnahmen zur Verringerung der Verspätung. Die 
ATFM-Ankunftsverspätung wird gemäß Abschnitt 1 Nummer 3.2 Buchstabe a berechnet.
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4.2. Indikatoren für die Überwachung

a) Durchschnittliche tägliche Anzahl der ATFM-Regulierungsmaßnahmen, die jeweils weniger als 200 Minuten 
Verspätung verursachen, in einem Kalenderjahr.

b) Durchschnittliche ATFM-Wochenendverspätung im Streckenflug während eines Kalenderjahres, ausgedrückt in 
Minuten Verspätung je Flug.

c) Jährlicher Prozentsatz aller ATFM-Verspätungen bei der ersten Rotation für eine Vorauswahl von Bezirkskon
trollzentren und Flughäfen, für die der Netzmanager jährlich das deutlichste Potenzial für eine Verringerung der 
Verspätung ermittelt hat, berechnet wie folgt:

i) ATFM-Verspätung im Streckenflug, berechnet gemäß Abschnitt 1 Nummer 3.1;

ii) die stündliche ATFM-Verspätungszuordnung basiert auf der geschätzten Zeit des Einflugs in den 
betroffenen Luftraum;

iii) ATFM-Ankunftsverspätung, berechnet gemäß Abschnitt 1 Nummer 3.2 Buchstabe a;

5. KOSTENEFFIZIENZ

5.1. Indikatoren für die Überwachung

Die Kosten je Leistungseinheit für die Wahrnehmung der Aufgaben des Netzmanagers, berechnet wie folgt:

a) Quotient aus den tatsächlichen Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben des Netzmanagers und den 
Streckenverkehr, ausgedrückt in Strecken-Diensteinheiten, während des Bezugszeitraums auf der Ebene des 
geografischen Gebiets, in dem der Netzmanager seine für die Erfüllung der Netzfunktionen erforderlichen 
Aufgaben wahrnimmt;

b) ausgedrückt in Euro in realen Werten;

c) berechnet für das gesamte Kalenderjahr und für jedes Jahr des Bezugszeitraums.“
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BESCHLUSS (GASP) 2024/3184 DES RATES

vom 16. Dezember 2024

zur Änderung des Beschlusses 2010/96/GASP über eine Militärmission der Europäischen Union als 
Beitrag zur Ausbildung somalischer Sicherheitskräfte

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 42 Absatz 4 und Artikel 43 Absatz 2,

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 15. Februar 2010 hat der Rat den Beschluss 2010/96/GASP (1) angenommen, mit dem eine Militärmission der 
Europäischen Union als Beitrag zur Ausbildung somalischer Sicherheitskräfte (EUTM Somalia) eingerichtet wurde.

(2) Am 12. Dezember 2022 hat der Rat den Beschluss (GASP) 2022/2443 (2) angenommen, mit dem das Mandat der 
EUTM Somalia bis zum 31. Dezember 2024 verlängert wurde.

(3) Im Zusammenhang mit der ganzheitlichen strategischen Überprüfung des GSVP-Engagements in 2024 am Horn von 
Afrika und in Somalia hat das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSK) empfohlen, das Mandat der EUTM 
Somalia bis zum 28. Februar 2027 zu verlängern. Das PSK ist ferner übereingekommen, dass das Mandat der EUTM 
Somalia angepasst werden sollte, um insbesondere Führungskurse für die nationalen Streitkräfte Somalias, 
einschließlich der Marine, der Küstenwache und der Luftwaffe, sowie für die Darwish-Polizeieinheit weiterzuentwik-
keln, die Schaffung eines Logistikkommandos und eines Ausbildungskommandos innerhalb der nationalen 
Streitkräfte Somalias zu unterstützen, schrittweise eine maritime Komponente zur Beratung der somalischen Marine 
und Küstenwache aufzubauen und die somalischen Befehls- und Führungsfähigkeiten im gemeinsamen 
Operationszentrum der nationalen Streitkräfte Somalias zu unterstützen. Das PSK ist darüber hinaus überein-
gekommen, dass die EUTM Somalia auf Einladung der Republik Dschibuti im Rahmen der Mittel und Fähigkeiten 
Ausbildungsmaßnahmen im regionalen Ausbildungszentrum in Dschibuti durchführen sollte.

(4) Der Beschluss 2010/96/GASP sollte entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Der Beschluss 2010/96/GASP wird wie folgt geändert:

1. Artikel 1 Absätze 3 und 3a erhalten folgende Fassung:

„(3) Die EUTM Somalia entwickelt insbesondere Führungskurse für die nationalen Streitkräfte Somalias, einschließlich 
der Marine, der Küstenwache und der Luftwaffe, sowie für die Darwish-Polizeieinheit. Darüber hinaus führt die EUTM 
Somalia spezialisierte Schulungen für die nationalen Streitkräfte Somalias durch. Sie unterstützt durch Beratung und 
Ausbildung die Schaffung eines Logistikkommandos und eines Ausbildungskommandos innerhalb der nationalen 
Streitkräfte Somalias.

(3a) Die EUTM Somalia entwickelt in Abstimmung mit der mit dem Beschluss 2012/389/GASP (*) des Rates 
eingerichteten EUCAP Somalia schrittweise eine maritime Komponente hinsichtlich der militärischen Beratung in Bezug 
auf die Aufgaben der Küstenwache, um bis zum 31. Dezember 2025 die Verantwortung für die Beratung der 
somalischen Marine und Küstenwache unter Berücksichtigung der Prioritäten der nationalen Streitkräfte Somalias zu 
übernehmen. 

(*) Beschluss 2012/389/GASP des Rates vom 16. Juli 2012 über die Mission der Europäischen Union zum Ausbau der 
regionalen maritimen Kapazitäten am Horn von Afrika (EUCAP NESTOR) (ABl. L 187, 17.7.2012, S. 40).“

2. In Artikel 1 werden die folgenden Absätze eingefügt:

„(3b) Die EUTM Somalia unterstützt, soweit möglich, die somalischen Befehls- und Führungsfähigkeiten im 
gemeinsamen Operationszentrum der nationalen Streitkräfte Somalias durch Anleitung, insbesondere um den 
Mechanismus für das Wissensmanagement in Bezug auf die von ihr ausgebildeten Einheiten und Einzelpersonen zu 
entwickeln.
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(3c) Die EUTM Somalia unterstützt bei Bedarf und im Rahmen ihrer Mittel und Fähigkeiten auch andere Akteure der 
Union bei der Umsetzung ihrer jeweiligen Aufträge in Bezug auf Sicherheit und Verteidigung in Somalia, insbesondere 
die EUCAP Somalia im Hinblick auf die Interoperabilität zwischen den nationalen Streitkräften Somalias und der 
somalischen Polizei. Die EUTM Somalia erleichtert darüber hinaus die Unterstützung durch die mit dem Beschluss 
(GASP) 2021/509 (*) eingerichtete Europäische Friedensfazilität“ insbesondere durch Beratung der nationalen Streitkräfte 
Somalias bei der Ermittlung der erforderlichen Hilfe und durch die Beratung des Europäischen Auswärtigen Dienstes und 
der Mitgliedstaaten zur Bereitstellung dieser Hilfe.

(3d) Darüber hinaus führt die EUTM Somalia auf Einladung der Republik Dschibuti im Rahmen der Mittel und 
Fähigkeiten Ausbildungsmaßnahmen im regionalen Ausbildungszentrum in Dschibuti durch, um insbesondere die 
Bemühungen der Küstenwache von Dschibuti zum Kapazitätsaufbau zu unterstützen. 

(*) Beschluss (GASP) 2021/509 des Rates vom 22. März 2021 zur Einrichtung einer Europäischen Friedensfazilität 
und zur Aufhebung des Beschlusses (GASP) 2015/528 (ABl. L 102, 24.3.2021, S. 14).“

3. In Artikel 10 wird folgender Absatz angefügt:

„(10) Der als finanzieller Bezugsrahmen für die gemeinsamen Kosten der EU-Militärmission dienende Betrag beläuft 
sich auf 31 810 000 EUR für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 28. Februar 2027. Der in Artikel 51 Absatz 2 
des Beschlusses (GASP) 2021/509 genannte Prozentsatz des Referenzbetrags beträgt 0 % für Mittelbindungen und 0 % 
für Zahlungen.“

4. Artikel 12 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Das Mandat der EU-Militärmission endet am 28. Februar 2027.“

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Geschehen zu Brüssel am 16. Dezember 2024.

Im Namen des Rates

Die Präsidentin

K. KALLAS 

DE ABl. L vom 17.12.2024

2/2 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3184/oj



BESCHLUSS (GASP) 2024/3185 DES RATES

vom 16. Dezember 2024

zur Änderung des Beschlusses (GASP) 2021/509 zur Einrichtung einer Europäischen Friedensfazilität

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 28 Absatz 1, Artikel 41 Absatz 2 und 
Artikel 42 Absatz 4,

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 75 Absatz 1 des Beschlusses (GASP) 2021/509 des Rates (1) muss der Rat diesen Beschluss alle drei 
Jahre nach seinem Inkrafttreten überprüfen.

(2) Bei der Halbzeitüberprüfung des Beschlusses (GASP) 2021/509 sollten die einschlägigen Prozesse der Europäischen 
Friedensfazilität (EFF) gezielt gestrafft und verbessert werden und zugleich die bestehende Praxis auf der Grundlage 
der bisherigen Erfahrungen kodifiziert werden.

(3) Zur Anpassung des politischen an den haushaltspolitischen Zyklus sollte das Politische und Sicherheitspolitische 
Komitee (PSK) bis zum 31. Mai des Jahres n eine strategische Ausrichtung für das Jahr n + 1 vorgeben. Diese sollte in 
die Vorbereitung der Vorausschätzung der Obergrenze für Zahlungen für das Jahr n + 1 einfließen.

(4) Der Hohe Vertreter sollte gemäß Artikel 27 Absatz 1 EUV für die Gewährleistung der Durchführung der Beschlüsse 
des Rates über die Einleitung von Unterstützungsmaßnahmen und für die Planung und Überwachung der 
finanziellen Gesamtobergrenze und der jährlichen Obergrenzen der EFF verantwortlich sein. Der Europäische 
Auswärtige Dienst (im Folgenden „EAD“) sollte die Durchführung der Vereinbarungen des Hohen Vertreters mit den 
Begünstigten, mit denen sichergestellt werden soll, dass sie die vom Rat in Bezug auf Unterstützungsmaßnahmen 
festgelegten Anforderungen und Bedingungen erfüllen, überwachen und evaluieren. Das Dokument mit der 
indikativen strategischen Ausrichtung sollte sich auf eine vorherige Konsultation der Mitgliedstaaten stützen.

(5) In einzelnen Ausnahmefällen und vorbehaltlich der Billigung des durch Artikel 11 des Beschlusses (GASP) 2021/509 
eingesetzten Fazilitätsausschusses (im Folgenden „Ausschuss“) und unter Berücksichtigung des Artikels 10 Absatz 4 
des Beschlusses (GASP) 2021/509 können die Ausgaben im Zusammenhang mit den Vertragsbediensteten der EFF 
aus der EFF finanziert werden, falls dies zur Erfüllung der Aufgaben der EFF, die über die Kapazität oder das 
Fachwissen des vom EAD bereitgestellten Personals hinausgehen, erforderlich ist.

(6) Unterstützungsmaßnahmen und Operationen, die vor dem 31. Dezember 2027 eingeleitet wurden, aber bis zu 
diesem Datum nicht abgeschlossen sind, sollten über dieses Datum hinaus und bis zu ihrem Abschluss weiter 
durchgeführt werden, wie im Beschluss des Rates über ihre Einleitung vorgesehen. Zu diesem Zweck sollten die 
entsprechenden Vorschriften, insbesondere diejenigen in Bezug auf den Haushaltsplan, die Berichtigungshaushalts-
pläne und die Mittelübertragungen, gegebenenfalls anwendbar bleiben.

(7) Vorbehaltlich der Beschlüsse des Ausschusses und im Einklang mit Artikel 25 Absatz 2 und Artikel 29 des 
Beschlusses (GASP) 2021/509 sollte jeder Verwalter erforderlichenfalls über 2027 hinaus weiterhin Beitragsabrufe 
für die Mittel für Zahlungen, die in seinen jeweiligen Zuständigkeitsbereich fallen, zur Fortsetzung der laufenden 
Operationen und zur Verwaltung der Unterstützungsmaßnahmen, die vor dem 31. Dezember 2027 eingeleitet 
wurden, aber bis zu diesem Datum nicht abgeschlossen sind, übermitteln.

(8) Aufbauend auf den gesammelten Erfahrungen sollten die Finanzplanung der EFF verbessert und die Auswirkungen 
der konstruktiven Enthaltungen entsprechend angepasst werden. In Fällen, in denen Mitgliedstaaten infolge einer 
Enthaltung bei einer anderen Maßnahme zusätzliche Beiträge zu einer Unterstützungsmaßnahme leisten, sollten 
diese Beiträge folglich zu einer Verringerung der Beträge führen, die von den Mitgliedstaaten für die 
Unterstützungsmaßnahme, die die zusätzlichen Mittel erhält, zu leisten sind. Mit diesen zusätzlichen Beiträgen 
könnten bis zu 50 % des Referenzbetrags der Unterstützungsmaßnahme, die sie erhält, finanziert werden, sofern der 
Rat nichts anderes beschließt. Eine Unterstützungsmaßnahme sollte nicht ausschließlich durch zusätzliche Beiträge 
finanziert werden.
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(9) Die Zusammensetzung des Jahreshaushaltsplanentwurfs sollte die gemeinsamen Kosten für laufende oder geplante 
Operationen und die Kosten der Unterstützungsmaßnahmen abdecken, die bereits festgelegt wurden oder im ersten 
Quartal des folgenden Haushaltsjahres noch vom Rat gebilligt werden sollen, entsprechend der vom Hohen Vertreter 
vorgeschlagenen indikativen strategischen Ausrichtung und der vom PSK vorgegebenen strategischen Ausrichtung. 
Darüber hinaus sollte die Haushaltsplanung angepasst werden, insbesondere in Bezug auf den Beschluss über die 
Obergrenze für Zahlungen und die Vorlage des Haushaltsplanentwurfs. Ferner sollte der Inhalt der regelmäßig 
vorgelegten finanziellen Schätzungen verbessert werden, indem Vorausschätzungen für die Beträge und ein 
indikativer Zeitplan für die Beitragsabrufe aufgenommen werden.

(10) Angesichts der Erfahrungen, die im Rahmen der EFF seit ihrer Einrichtung gesammelt wurden, und aufgrund der 
besonderen Situation der Operationen und Unterstützungsmaßnahmen mit Erstattungsregelungen ist es in 
hinreichend begründeten Fällen ausnahmsweise angebracht, die Verlängerung von Übertragungen vorbehaltlich der 
Billigung durch den Ausschuss zu gestatten.

(11) Die gesammelten Erfahrungen zeigen, dass das sich verändernde globale Umfeld, in dem die EFF tätig ist, 
Auswirkungen auf die Durchführung von Operationen und Unterstützungsmaßnahmen haben kann. Es ist 
angezeigt, zusätzliche Haushaltsflexibilität einzuräumen, um die Mittel für Verpflichtungen, die dem Betrag der 
Mittelbindungen entsprechen, die aufgehoben wurden, da eine Operation oder Unterstützungsmaßnahme nicht oder 
nur teilweise durchgeführt wurde, vorbehaltlich der Billigung durch den Ausschuss wieder für andere Operationen 
bzw. Unterstützungsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen.

(12) Beiträge eines Mitgliedstaats für die frühzeitige Finanzierung sollten nicht zur Finanzierung von Unterstützungs-
maßnahmen verwendet werden, bei denen sich dieser Mitgliedstaat gemäß Artikel 5 Absatz 3 des Beschlusses 
(GASP) 2021/509 der Stimme enthält.

(13) Die regelmäßige Berichterstattung über die finanzielle Durchführung sollte verbessert werden, indem der Status der 
zusätzlichen Beiträge der Mitgliedstaaten und die Ausschöpfung der finanziellen Obergrenzen aufgenommen 
werden.

(14) Die Prüfer sollten über Zugangsrechte verfügen, unter anderem zu Räumlichkeiten, Informationen und Daten, die für 
die Durchführung ihrer Tätigkeiten erforderlich sind.

(15) Die Aufgaben der internen Prüfer sollten klarer definiert werden, insbesondere in Bezug auf die Bewertung der 
Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der internen Kontrollsysteme der EFF, wobei Prüfungspraktiken im Einklang mit 
internationalen Standards aufzunehmen sind. In diesem Zusammenhang sollten die internen Prüfer den Verwaltern 
und dem EAD in Angelegenheiten, die in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich fallen, über die Ergebnisse ihrer 
Prüfungen Bericht erstatten. Die Verwalter und der EAD sollten gewährleisten, dass die erforderlichen Maßnahmen 
zur Umsetzung der Empfehlungen aus den internen Prüfungen ergriffen werden. Der Ausschuss sollte einen 
jährlichen Bericht der internen Prüfer erhalten und deren Arbeit sowie die angemessenen Folgemaßnahmen zu den 
Empfehlungen aus den internen Prüfungen durch die jeweiligen Dienststellen überwachen.

(16) Der Ausschuss sollte auf Vorschlag des Rechnungsprüfungskollegiums Verfahren für die Auswahl, Ernennung und 
gegebenenfalls Ersetzung der Mitglieder des Rechnungsprüfungskollegiums und ihrer Assistenten festlegen.

(17) Die vom Rechnungsprüfungskollegium durchgeführten Kontrollen sollten auf die Verwaltung und das Management 
der EFF ausgeweitet werden, auch durch Wirtschaftlichkeitsprüfungen.

(18) Vorbehaltlich der Billigung der Offenlegung durch den Ausschuss sollten der Prüfungsbericht, das Prüfungsurteil und 
der Jahresabschluss gemäß dem Beschluss des Ausschusses vollständig oder teilweise offengelegt werden.

(19) Im Interesse einer effizienten verfahrenstechnischen Bearbeitung sollten dem PSK Konzeptpapiere zur Billigung 
vorgelegt werden. Darüber hinaus sollte das PSK die Aufnahme bestimmter Dringlichkeitstätigkeiten billigen können, 
solange die Annahme der entsprechenden Unterstützungsmaßnahme durch den Rat noch aussteht.

(20) Es sollte klargestellt werden, in welchen Fällen des Transfers und der Wiederausfuhr von im Rahmen einer 
Unterstützungsmaßnahme gelieferten Gütern der Hohe Vertreter die vorherige Zustimmung entweder des PSK oder 
des Ausschusses einholen sollte.
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(21) Militärische Unterstützung im Rahmen der EFF ist im Einklang mit dem einschlägigen Rechtsrahmen, einschließlich 
der Durchführungsbestimmungen der EFF, die der Ausschuss am 30. November 2022 in Bezug auf die 
Ursprungsregeln und die Staatsangehörigkeitsregeln entschieden hat, zu leisten. Darüber hinaus ist jegliche 
militärische Unterstützung im Rahmen der EFF unter vollständiger Achtung der Sicherheits- und Verteidigungs-
politik der Mitgliedstaaten, unter Gewährleistung von Transparenz und Rückverfolgbarkeit der aus der EFF 
finanzierten Unterstützung und unter Berücksichtigung der Sicherheits- und Verteidigungsinteressen aller 
Mitgliedstaaten zu leisten.

(22) Der Beschluss (GASP) 2021/509 sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Der Beschluss (GASP) 2021/509 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 4 Buchstabe e erhält folgende Fassung:

„e) ‚durchführender Akteur‘ einen Akteur, der im Kontext der indirekten Mittelverwaltung mit der Durchführung einer 
Unterstützungsmaßnahme oder von Teilen derselben betraut ist und zu diesem Zweck einen Vertrag mit der 
Fazilität schließt;“

2. Artikel 5 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Hat ein Mitgliedstaat sich bei einer Abstimmung über eine Unterstützungsmaßnahme, in deren Rahmen 
militärische Ausrüstung oder militärische Plattformen geliefert werden dürfen, die dazu konzipiert sind, tödliche 
Gewalt anzuwenden, der Stimme enthalten und eine förmliche Erklärung gemäß Artikel 31 Absatz 1 Unterabsatz 2 
EUV abgegeben, so leistet dieser Mitgliedstaat keinen Beitrag zu den Kosten dieser Unterstützungsmaßnahme. 
Stattdessen leistet dieser Mitgliedstaat einen zusätzlichen Beitrag zu anderen Unterstützungsmaßnahmen, die nicht die 
Lieferung solcher Ausrüstung oder solcher Plattformen umfassen. In einem solchen Fall bleibt der Referenzbetrag der 
Unterstützungsmaßnahme, bei der sich der Mitgliedstaat der Stimme enthalten hat, infolge dieser Enthaltung 
unverändert.“

3. Artikel 7 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Finanzierung einer Operation oder einer Unterstützungsmaßnahme im Rahmen der Fazilität erfordert die 
Annahme eines Basisrechtsakts durch den Rat in Form eines Beschlusses über die Einleitung der Operation gemäß 
Artikel 42 Absatz 4 und Artikel 43 Absatz 2 EUV bzw. über die Einleitung der Unterstützungsmaßnahme gemäß 
Artikel 28 EUV. Für die Finanzierung der gemeinsamen Kosten während der Vorbereitungsphase einer Operation, von 
Ausgaben, die für die endgültige Abwicklung einer Operation notwendig sind, oder Kosten von Übungen gemäß 
Artikel 44 Absatz 1, Artikel 44 Absatz 3 bzw. Artikel 45 dieses Beschlusses ist ausnahmsweise kein Basisrechtsakt 
erforderlich. Hat der Rat die Finanzierung von Vorbereitungsmaßnahmen für eine Unterstützungsmaßnahme gemäß 
Artikel 57 Absatz 2 dieses Beschlusses genehmigt oder hat das PSK Dringlichkeitstätigkeiten gemäß Artikel 58 dieses 
Beschlusses gebilligt, bevor ein Beschluss über eine Unterstützungsmaßnahme getroffen wurde, ist ebenfalls kein 
Basisrechtsakt erforderlich.“

4. Artikel 9 Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:

„(2) Im Rahmen der strategischen Prioritäten gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels gibt das PSK die strategische 
Ausrichtung für die über die Fazilität zu finanzierenden Operationen und Unterstützungsmaßnahmen vor, mit denen 
Frieden erhalten, Konflikte verhütet und die internationale Sicherheit gestärkt werden sollen, wobei es sich auf 
vorherige Beratungen in anderen einschlägigen Vorbereitungsgremien des Rates, auch in Formaten mit einschlägigen 
Sachverständigen, stützt, sofern das PSK nichts anderes beschließt. Zu diesem Zweck führt das PSK zweimal jährlich 
eine Aussprache auf der Grundlage einer indikativen strategischen Ausrichtung, die vom Hohen Vertreter 
vorgeschlagen wird, wobei die strategische Ausrichtung für das Jahr n + 1 bis zum 31. Mai des Jahres n vorzulegen 
ist. Die indikative strategische Ausrichtung, die sich auf die Standpunkte der Mitgliedstaaten stützt, umfasst eine kurze 
Begründung des für jede Unterstützungsmaßnahme vorgesehenen Referenzbetrags in Bezug auf deren angestrebten 
Ziele sowie einen indikativen Zeitplan für die voraussichtlichen Beratungen im Rat. Sie wird dem PSK 30 Tage vor der 
Sitzung übermittelt, in der das PSK die strategische Ausrichtung vorgeben soll. Was die Unterstützungsmaßnahmen 
betrifft, so führt das PSK eine Anpassung an die in Artikel 56 festgelegten Ziele und Grundsätze durch und trägt den 
Berichten, die der Hohe Vertreter im Einklang mit Artikel 63 vorlegt, gebührend Rechnung.
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(3) Der Rat legt eine vom PSK regelmäßig zu überprüfende Methodik der Risikoüberwachungs- und 
Sicherungsmaßnahmen für Unterstützungsmaßnahmen fest, die über die Fazilität finanziert werden. Der Europäische 
Auswärtige Dienst (EAD) überwacht und evaluiert die Durchführung der Vereinbarungen, die der Hohe Vertreter 
gemäß Artikel 62 mit den Begünstigten trifft.“

5. Artikel 10 erhält folgende Fassung:

„Artikel 10

Verwaltung der Fazilität

(1) Die Fazilität wird unter der Aufsicht und Leitung des Fazilitätsausschusses nach Artikel 11 verwaltet von:

a) einem Verwalter für Operationen,

b) dem Operationsbefehlshaber der jeweiligen Operation hinsichtlich jeder von ihm befehligten Operation und aller 
Unterstützungsmaßnahmen oder Teile davon, die gemäß Artikel 60 durch die Operation durchgeführt werden,

c) einem Verwalter für Unterstützungsmaßnahmen und

d) einem Rechnungsführer für Operationen und einem Rechnungsführer für Unterstützungsmaßnahmen.

(2) Die Fazilität nutzt so weit wie möglich die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union. Sie greift in 
erster Linie auf die bestehenden Verwaltungsstrukturen und das vorhandene Personal der Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen der Union sowie auf das Personal zurück, das von den Mitgliedstaaten auf Antrag des jeweiligen 
Verwalters abgeordnet wird.

(3) Der Generalsekretär des Rates stellt den Verwalter für Operationen und den Rechnungsführer für Operationen 
sowie das Personal und die Verwaltungsressourcen, die diese für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigen.

(4) Unbeschadet des Absatzes 5 ist der Hohe Vertreter gemäß Artikel 27 Absatz 1 EUV für die Gewährleistung der 
Durchführung der Beschlüsse des Rates über die Einleitung von Unterstützungsmaßnahmen und für die Planung und 
Überwachung der finanziellen Gesamtobergrenze und der jährlichen Obergrenzen der Fazilität verantwortlich.

(5) Zum Zweck der finanziellen Durchführung der Unterstützungsmaßnahmen, ausgenommen Unterstützungs-
maßnahmen und Teile davon, die durch eine Operation durchgeführt werden, wird der Hohe Vertreter von dem 
Verwalter für Unterstützungsmaßnahmen und dem Rechnungsführer für Unterstützungsmaßnahmen unterstützt. Der 
Hohe Vertreter nimmt diese Verantwortung mit Unterstützung der in Artikel 9 Absatz 6 des Beschlusses 2010/427/EU 
des Rates (*) genannten Dienststelle der Kommission und erforderlichenfalls anderer Kommissionsdienststellen wahr. 

(*) Beschluss 2010/427/EU des Rates vom 26. Juli 2010 über die Organisation und die Arbeitsweise des 
Europäischen Auswärtigen Dienstes (ABl. L 201 vom 3.8.2010, S. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/de-
c/2010/427/oj).“

6. Artikel 11 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

„(6) Der Ausschuss erlässt auf gemeinsamen Vorschlag der Verwalter – ergänzend zu den Regeln dieses 
Beschlusses – die folgenden Vorschriften für die Ausführung der Einnahmen und Ausgaben, die über die Fazilität 
finanziert werden:

a) die Durchführungsbestimmungen für militärische Operationen, die im Hinblick auf die Flexibilität an die 
Finanzvorschriften angelehnt sind, die für den Mechanismus zur Verwaltung der gemeinsamen Kosten der 
Operationen der Europäischen Union mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen, der mit dem 
Beschluss (GASP) 2015/528 eingerichtet wurde (im Folgenden ‚Athena-Mechanismus‘), gelten;

b) die Durchführungsbestimmungen für Unterstützungsmaßnahmen, die im Einklang mit der Verordnung (EU, 
Euratom) 2024/2509 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) stehen und dasselbe Maß an Wirtschaft-
lichkeit der Haushaltsführung, Transparenz und Nichtdiskriminierung garantieren wie diese. Diese Bestimmun-
gen müssen eine ausdrückliche Begründung der Fälle enthalten, in denen ein Abweichen von den Vorschriften 
der Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 erforderlich ist, um eine zielgerichtete Flexibilität zu ermöglichen, 
und sicherstellen, dass die vom Rechnungsführer gemäß Artikel 13 Absatz 4 Buchstabe d angenommenen 
Rechnungslegungsvorschriften mit den international anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen für den 
öffentlichen Sektor im Einklang stehen.
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Der Ausschuss prüft die vorgeschlagenen Durchführungsbestimmungen gemäß Buchstaben a und b in enger 
Zusammenarbeit mit den Verwaltern, insbesondere um sicherzustellen, dass die Durchführungsbestimmungen den 
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung und der Nichtdiskriminierung sowie der Achtung der 
Grundrechte entsprechen.

Die für Unterstützungsmaßnahmen – einschließlich derjenigen, die in Artikel 60 genannt werden – vereinbarten 
Durchführungsbestimmungen wahren uneingeschränkt die in Artikel 56 Absatz 2 festgelegten Grundsätze und 
insbesondere die Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten, wobei die Transparenz und 
Rückverfolgbarkeit der im Rahmen der Fazilität geleisteten Unterstützung sichergestellt werden und den Sicherheits- 
und Verteidigungsinteressen aller Mitgliedstaaten Rechnung getragen wird. 

(*) Verordnung (EU, Euratom) 2024/2509 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 2024 
über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union (ABl. L, 2024/2509, 26.9.2024, 
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj)“

b) Absatz 10 wird wie folgt geändert:

„(10) Vertreter des EAD nehmen an den Sitzungen des Ausschusses, jedoch nicht an seinen Abstimmungen, teil.“

c) Folgender Absatz wird eingefügt:

„(10a) Unbeschadet des Absatzes 9 werden gegebenenfalls Vertreter der Kommission zu den Sitzungen des 
Ausschusses eingeladen, sie nehmen jedoch nicht an seinen Abstimmungen teil.“

7. Artikel 15 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Jeder Operationsbefehlshaber ist befugt, im Einklang mit diesem Beschluss und mit den vom Ausschuss gemäß 
Artikel 11 Absatz 6 festgelegten Regeln hinsichtlich der von ihm befehligten Operation und der eventuell im Rahmen 
der Operation durchgeführten Unterstützungsmaßnahmen oder Teile davon die Maßnahmen zu treffen, die aus seiner 
Sicht notwendig sind, um die über die Fazilität finanzierten Ausgaben auszuführen. Er setzt den Verwalter für 
Operationen und den Ausschuss davon in Kenntnis. Der Direktor des Militärischen Planungs- und Durchführungsstabs 
kann in seiner Eigenschaft als Befehlshaber der Mission bestimmte Aufgaben im Bereich Haushaltsführung der 
untergeordneten Operationen auf Ebene des Militärischen Planungs- und Durchführungsstabs, der als Hauptquartier 
der Mission fungiert, zentralisieren.“

8. Artikel 18 erhält folgende Fassung

a) Absatz 3 Buchstabe a erhält folgende Fassung:

„a) die Mittel, die als notwendig erachtet werden, um folgende Ausgaben zu decken:

— die gemeinsamen Kosten für laufende oder geplante Operationen;

— die Kosten der Unterstützungsmaßnahmen, die bereits festgelegt wurden oder im ersten Quartal des 
folgenden Haushaltsjahres noch vom Rat gebilligt werden sollen, entsprechend den Informationen des vom 
Hohen Vertreter gemäß Artikel 9 Absatz 2 vorgelegten Vorschlags und der vom PSK vorgegebenen 
strategischen Ausrichtung.“

b) Die Absätze 7 und 8 erhalten folgende Fassung:

„(7) Die Einnahmen umfassen nach Titeln unterteilt

a) die von den beitragenden Mitgliedstaaten zu zahlenden Beiträge sowie gegebenenfalls die von beitragenden 
Dritten zu zahlenden Beiträge;

b) sonstige Einnahmen, darunter unter anderem

— das Haushaltsergebnis des vorangegangenen Haushaltsjahres gemäß Beschluss des Ausschusses;

— Finanzerträge und Verkaufserlöse;

— Wiedereinziehungen von Mitteln, die während der Durchführung nicht ausgegeben wurden.

ABl. L vom 17.12.2024 DE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3185/oj 5/13

http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj


(8) Die Verwalter schlagen dem Ausschuss bis spätestens 15. Oktober den Jahreshaushaltsplanentwurf vor. Der 
Ausschuss stellt den Haushaltsplan bis zum 30. November fest. Die Verwalter notifizieren den Haushaltsplan nach 
seiner Feststellung den Mitgliedstaaten und den beitragenden Dritten.“

9. Artikel 20 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Jedoch ist vorbehaltlich des Artikels 51 Absatz 5 die vorherige Billigung durch den Ausschuss erforderlich, 
wenn die geplante Mittelübertragung von Kapitel zu Kapitel bei Titeln im Zusammenhang mit Operationen und 
Unterstützungsmaßnahmen 20 % der Mittel übersteigt, die in das Kapitel, dem die Mittel entnommen werden, 
eingesetzt sind, wie sie zu dem Zeitpunkt, zu dem der betreffende Vorschlag für eine Mittelübertragung erfolgt, in dem 
festgestellten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr aufgeführt sind. Diese Anforderung gilt nicht für Übertragungen 
innerhalb eines Titels für eine Unterstützungsmaßnahme in Form eines allgemeinen Programms.“

10. Artikel 21 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Der Ausschuss kann bis zum 31. März jeden Jahres auf Vorschlag des jeweiligen Verwalters beschließen, Mittel 
für Verpflichtungen, die bis zum Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht gebunden wurden, und 
erforderlichenfalls auch die entsprechenden Mittel für Zahlungen zu übertragen, wobei diese Mittel dann bis zum 
31. Dezember gebunden und ausgezahlt werden können. Werden diese Mittel bis zu diesem Datum nicht gebunden 
oder gezahlt, so kann der Ausschuss beschließen, sie in hinreichend begründeten Fällen ausnahmsweise bis zum Ende 
des folgenden Jahres zu übertragen.“

11. Folgender Artikel wird eingefügt:

„Artikel 21a

Wiederverwendung von Mitteln

Vorbehaltlich der Billigung durch den Ausschuss können die Mittel für Verpflichtungen, die dem Betrag der 
Mittelbindungen entsprechen, die aufgehoben wurden, da eine Operation oder Unterstützungsmaßnahme nicht oder 
nur teilweise durchgeführt wurde, erneut zugunsten von Haushaltstiteln für Operationen bzw. Unterstützungs-
maßnahmen zur Verfügung gestellt werden.“

12. Folgender Artikel wird eingefügt:

„Artikel 24a

Arten von Beiträgen

Zusätzlich zu den Beiträgen, die von den Mitgliedstaaten, die gemäß Artikel 26 Absatz 5 zu einer Operation oder 
Unterstützungsmaßnahme beitragen, zu zahlen sind, kann die Fazilität Folgendes entgegennehmen:

a) ‚zusätzliche Beiträge‘ im Sinne von zusätzlichen Beträgen, die von einem Mitgliedstaat, der sich bei der Annahme 
einer Unterstützungsmaßnahme der Stimme enthalten hat und nicht zu dieser Maßnahme beiträgt, zu zahlen sind 
und anderen Unterstützungsmaßnahmen zugewiesen werden, gemäß Artikel 26 Absatz 7, Artikel 27 und 
Artikel 73 Absatz 10;

b) ‚Vorauszahlungen‘ im Sinne von Beiträgen, die zusätzlich zu den Zahlungen nach einem Beitragsabruf gemäß 
Artikel 29 Absatz 15 von den Mitgliedstaaten freiwillig im Voraus geleistet werden;

c) ‚freiwillige Finanzbeiträge‘ im Sinne von Beträgen, die gemäß Artikel 30 entgegengenommen werden können.“

13. Artikel 25 erhält folgende Fassung:

„Artikel 25

Frühzeitige Vorausschätzung

(1) Die Verwalter legen in Zusammenarbeit mit dem EAD und unter Berücksichtigung der konsolidierten 
Finanzplanung für die Fazilität bis zum 31. Mai des Jahres n Folgendes vor:

a) eine Vorausschätzung der Höhe der Beitragsabrufe für das Jahr n und einen indikativen Zeitplan für die Abrufe;

b) eine Vorausschätzung der Obergrenze für Zahlungen für das Jahr n + 1 zur Berücksichtigung laufender und 
künftiger oder ausgeweiteter Operationen und Unterstützungsmaßnahmen, einschließlich einer indikativen 
Aufteilung zwischen vorgesehenen Zahlungen, die für Unterstützungsmaßnahmen, in deren Rahmen militärische 
Ausrüstung oder militärische Plattformen geliefert werden dürfen, die dazu konzipiert sind, tödliche Gewalt 
anzuwenden, und Unterstützungsmaßnahmen, in deren Rahmen eine solche Unterstützung nicht zulässig ist, 
erforderlich sind;
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c) eine indikative Schätzung der Jahresbeiträge für die Jahre n + 2, n + 3 und n + 4 entsprechend dem geschätzten 
Bedarf.

(2) Bis zum 30. Juni des Jahres n legt der Ausschuss die Obergrenze für Zahlungen für das Jahr n + 1 fest.

(3) Die Verwalter legen dem Ausschuss bis zum 15. Oktober des Jahres n Folgendes vor:

a) eine Vorausschätzung der Höhe der Beitragsabrufe für das Jahr n + 1 und einen indikativen Zeitplan für die Abrufe;

b) eine überarbeitete indikative Schätzung der Jahresbeiträge für die Jahre n + 2, n + 3 und n + 4 auf der Grundlage der 
besten verfügbaren Informationen.“

14. In Artikel 26 erhalten die Absätze 7 und 8 folgende Fassung:

„(7) Enthält sich ein Mitgliedstaat gemäß Artikel 5 Absatz 3 bei der Annahme einer Unterstützungsmaßnahme der 
Stimme und trägt nicht zu dieser Maßnahme bei, so leistet er einen zusätzlichen Beitrag zu anderen 
Unterstützungsmaßnahmen, die nicht die Lieferung militärischer Ausrüstung oder militärischer Plattformen betreffen, 
welche dazu konzipiert sind, tödliche Gewalt anzuwenden. Mit diesem zusätzlichen Betrag wird sichergestellt, dass der 
Gesamtbeitrag dieses Mitgliedstaats für Unterstützungsmaßnahmen seinem Anteil am BNE entspricht. Bis zu 50 % des 
Referenzbetrags einer Unterstützungsmaßnahme können mit zusätzlichen Beiträgen finanziert werden, sofern der Rat 
nichts anderes beschließt. Eine Unterstützungsmaßnahme wird nicht ausschließlich durch zusätzliche Beiträge 
finanziert. Die Beiträge, die von den Mitgliedstaaten für die Maßnahmen zu entrichten sind, die diese zusätzlichen 
Beiträge erhalten, werden um den Betrag dieser Beiträge verringert.

(8) Die Beiträge der Mitgliedstaaten überschreiten in keinem Jahr ihren jeweiligen Anteil an der Obergrenze für 
Zahlungen nach Artikel 25 Absatz 2. Diese Begrenzung gilt nicht für Vorauszahlungen gemäß Artikel 29 Absatz 15.“

15. Artikel 28 erhält folgende Fassung:

„Artikel 28

Frühzeitige Finanzierung

(1) Die Fazilität verfügt über ein Mindesteinlagensystem zur frühzeitigen Finanzierung von Krisenreaktions-
operationen, den in Artikel 58 genannten Dringlichkeitstätigkeiten der Union und – vorbehaltlich der vorherigen 
Genehmigung durch den Ausschuss – einzelnen Dringlichkeitstätigkeiten, wenn keine ausreichenden Mittel zur 
Verfügung stehen und die Deckung dieses Bedarfs nach dem üblichen Verfahren zur Einziehung der Beiträge nicht 
rechtzeitig möglich wäre. Die Mindesteinlagen werden vom jeweiligen Verwalter verwaltet.

(2) Der Ausschuss legt den Betrag der Mindesteinlagen fest und überarbeitet ihn erforderlichenfalls, jeweils auf 
Vorschlag des Verwalters.

(3) Für die Zwecke der frühzeitigen Finanzierung der Mindesteinlagen zahlen die Mitgliedstaaten entweder

a) im Voraus Beiträge an die Fazilität, wobei die Höhe der Beiträge dem jeweiligen Anteil des BNE dieses Mitgliedstaats 
am Gesamt-BNE der Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt der Vorauszahlung an die Fazilität entspricht. Dieser Anteil wird 
auf seinen endgültigen Wert neu berechnet, wenn die Krisenreaktionsoperation, zu deren Finanzierung sie beitragen, 
eingeleitet wird und wenn einzelne Unterstützungsmaßnahmen vom Rat gebilligt werden oder Dringlichkeits-
tätigkeiten nach Artikel 58 vom PSK gebilligt werden, oder

b) sie zahlen ihre Beiträge innerhalb von 15 Tagen nach Übermittlung des Abrufs in Höhe des Referenzbetrags der 
Krisenreaktionsoperation oder der genehmigten Kosten der Dringlichkeitstätigkeiten oder einzelnen Unter-
stützungsmaßnahmen, wenn der Rat die Einleitung einer Krisenreaktionsoperation, zu deren Finanzierung sie 
beitragen, beschließt, wenn das PSK Dringlichkeitstätigkeiten nach Artikel 58 billigt oder wenn der Ausschuss ihre 
Verwendung für einzelne Unterstützungsmaßnahmen gemäß Absatz 1 genehmigt und ein Rückgriff auf die 
Mindesteinlage notwendig ist, sofern der Rat nichts anderes beschließt. Im Falle eines Verzugs gilt Artikel 31 
Absatz 1.“

16. Artikel 29 wird wie Folgt geändert:

a) Absatz 4 Buchstabe a erhält folgende Fassung:

„a) ein Haushaltsplanentwurf für ein Haushaltsjahr vom Ausschuss erlassen wurde. Der erste Beitragsabruf deckt 
den Bedarf an Mitteln für Zahlungen für maximal die ersten acht Monate ab, wobei dem Bedarf der 
Mitgliedstaaten Rechnung getragen wird. Die späteren Beitragsabrufe decken den Restsaldo der Beiträge ab, und 
zwar unter Berücksichtigung des Saldos des vorangegangenen Jahres, sofern der Ausschuss beschlossen hat, 
diesen Saldo in den laufenden Haushalt einzusetzen. Bei den Beitragsabrufen wird der in Artikel 25 Absatz 3 
Buchstabe a genannte indikative Zeitplan für die Beitragsabrufe berücksichtigt;“
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b) Absatz 15 erhält folgende Fassung:

„(15) Zusätzlich zu den Zahlungen, die nach einem im Einklang mit dem vorliegenden Artikel erfolgten Abruf 
von Beiträgen geleistet werden, kann ein Mitgliedstaat in einem bestimmten Haushaltsjahr in Abstimmung mit dem 
zuständigen Verwalter freiwillig Vorauszahlungen leisten. In einem solchen Fall gibt der Mitgliedstaat, der die 
Vorauszahlung geleistet hat, in Abstimmung mit dem zuständigen Verwalter die Haushaltsjahre an, die das Jahr, in 
dem die Vorauszahlung geleistet wurde, umfassen könnten und in Bezug auf welche dieser Betrag von seinen 
künftigen Beiträgen abzuziehen ist.“

17. Artikel 33 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Eine Unterstützungsmaßnahme kann im Wege der direkten oder indirekten Mittelverwaltung durchgeführt 
werden. Wird eine Unterstützungsmaßnahme im Wege der direkten Mittelverwaltung durchgeführt, so finden 
gegebenenfalls die Artikel 35, 36 und 37 Anwendung. Wird eine Unterstützungsmaßnahme im Wege der indirekten 
Mittelverwaltung durchgeführt, so können Folgende vom Rat zu durchführenden Akteuren bestimmt werden:

a) Ministerien oder Regierungsstellen der Mitgliedstaaten oder ihre anderen öffentlich-rechtlichen Einrichtungen und 
sonstigen Stellen oder im öffentlichen Auftrag tätige privatrechtliche Einrichtungen, sofern Letzteren ausreichende 
finanzielle Garantien bereitgestellt werden;

b) eine internationale Organisation, eine regionale Organisation oder deren Einrichtungen und Stellen;

c) ein Drittstaat oder dessen öffentlich-rechtliche Einrichtungen und Stellen, sofern dieser Drittstaat den Sicherheits- 
und Verteidigungsinteressen der Union und ihrer Mitgliedstaaten nicht zuwiderhandelt, das Völkerrecht achtet und 
gegebenenfalls nicht gegen den Grundsatz der gutnachbarschaftlichen Beziehungen mit den Mitgliedstaaten 
verstößt;

d) Einrichtungen und sonstige Stellen der Union mit Rechtspersönlichkeit;

e) Einrichtungen oder Personen, die mit der Durchführung bestimmter Maßnahmen im Bereich der GASP gemäß 
Titel V EUV betraut und in dem maßgeblichen Basisrechtsakt benannt sind;

f) in einem Mitgliedstaat ansässige Einrichtungen, die dem Privatrecht eines Mitgliedstaats oder dem Unionsrecht 
unterliegen und im Einklang mit sektorspezifischen Vorschriften für die Betrauung mit der Ausführung von 
Unionsmitteln oder der Erteilung von Haushaltsgarantien in Betracht kommen, sofern diese Einrichtungen von 
Einrichtungen im Sinne des Buchstabens a kontrolliert und von den Kontrollstellen mit angemessenen finanziellen 
Garantien mit gesamtschuldnerischer Haftung oder gleichwertigen finanziellen Garantien ausgestattet werden, die 
bei jeder Maßnahme auf den Höchstbetrag der Unionsunterstützung begrenzt werden können.“

18. Artikel 38 erhält folgende Fassung:

„Artikel 38

Regelmäßige Finanzberichte an den Ausschuss

(1) Alle drei Monate legt jeder Verwalter mit Unterstützung des zuständigen Rechnungsführers sowie der 
zuständigen Operationsbefehlshaber dem Ausschuss einen Bericht über die Ausführung der in seinen Zuständigkeits-
bereich fallenden Einnahmen und Ausgaben seit Beginn des Haushaltsjahres, einen Cashflow-Bericht, einen Bericht 
über die entsprechende Mindesteinlage und einen Bericht über die von Mitgliedstaaten auf Grundlage der Buchführung 
gemäß Artikel 27 Absatz 4 zu entrichtenden zusätzlichen Beiträge vor.

(2) Zweimal jährlich legt der EAD dem Ausschuss in Zusammenarbeit mit beiden Verwaltern einen Bericht über die 
Ausschöpfung der in Artikel 2 Absatz 1 genannten Gesamtobergrenze und der entsprechenden jährlichen Obergrenze 
vor.“

19. Artikel 40 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die mit der Prüfung der Einnahmen und Ausgaben der Fazilität beauftragten Personen erhalten unverzüglich 
und ohne vorherige Ankündigung uneingeschränkten Zugang zu allen relevanten Räumlichkeiten, Informationen und 
Daten. Dies umfasst den Zugang zu Dokumenten und zum Inhalt aller Datenträger im Zusammenhang mit diesen 
Einnahmen und Ausgaben sowie zu den Räumlichkeiten, in denen diese Dokumente und Datenträger aufbewahrt 
werden. Sie können Kopien davon anfertigen. Die an der Ausführung der Einnahmen und Ausgaben der Fazilität 
beteiligten Personen gewähren den Verwaltern und den mit der Prüfung dieser Einnahmen und Ausgaben beauftragten 
Personen die für die Ausführung ihres Auftrags erforderliche Unterstützung.“
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20. Artikel 41 erhält folgende Fassung:

„Artikel 41

Interne Prüfung der Fazilität

(1) Auf Vorschlag des Verwalters für Operationen und nach Unterrichtung des Ausschusses ernennt der 
Generalsekretär des Rates einen internen Prüfer und mindestens einen stellvertretenden internen Prüfer für 
Operationen. Auf Vorschlag des Verwalters für Unterstützungsmaßnahmen und nach Unterrichtung des Ausschusses 
ernennt der Hohe Vertreter einen internen Prüfer für Unterstützungsmaßnahmen.

(2) Die internen Prüfer werden für einen Zeitraum von vier Jahren ernannt, der bis zu einem Gesamtzeitraum von 
höchstens acht Jahren verlängert werden kann. Die internen Prüfer müssen über die erforderlichen fachlichen 
Qualifikationen verfügen und international anerkannte Standards der internen Rechnungsprüfung einhalten. Sie dürfen 
weder Anweisungsbefugte noch Rechnungsführer sein und sie dürfen nicht an der Erstellung des Jahresabschlusses im 
Zusammenhang mit der Fazilität beteiligt sein.

(3) Jeder interne Prüfer führt gegebenenfalls Prüfungs- und Beratungsaufträge durch und berät den zuständigen 
Verwalter in Fragen des Risikomanagements, indem er unabhängige Stellungnahmen zur Qualität der Verwaltungs- und 
Kontrollsysteme abgibt und auf Grundlage der Ergebnisse seiner Prüfungstätigkeit Empfehlungen zur Förderung der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung erstellt. Die internen Prüfer haben insbesondere die Aufgabe, die 
Angemessenheit und Wirksamkeit der internen Verwaltungssysteme zu beurteilen sowie die Leistung der zuständigen 
Dienststellen bei der Verwirklichung der Politiken und Ziele in Anbetracht der damit verbundenen Risiken zu 
evaluieren. Sie beurteilen ferner die Effizienz und Wirksamkeit der für die Fazilität geltenden internen Kontrollsysteme.

(4) Der interne Prüfer für Operationen erstattet dem zuständigen Verwalter Bericht über die Ergebnisse seiner 
Prüfungen. Der zuständige interne Prüfer teilt den Operationsbefehlshabern seine Feststellungen und Empfehlungen 
mit. Der Verwalter für Operationen stellt sicher, dass in Angelegenheiten, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen, die 
erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden, um die Empfehlungen, die sich aus den internen Prüfungen ergeben, 
umzusetzen, indem er unter anderem den Operationsbefehlshabern die erforderlichen Anweisungen erteilt.

(5) Der interne Prüfer für Unterstützungsmaßnahmen erstattet dem Verwalter und/oder dem EAD Bericht über die 
Ergebnisse seiner Prüfungen in Angelegenheiten, die in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich fallen. Der Verwalter für 
Unterstützungsmaßnahmen unterrichtet die durchführenden Akteure gegebenenfalls über die Feststellungen und 
Empfehlungen des internen Prüfers. Der Verwalter und der EAD stellen sicher, dass in Angelegenheiten, die in ihren 
jeweiligen Zuständigkeitsbereich fallen, die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden, um die Empfehlungen, die 
sich aus den internen Prüfungen ergeben, umzusetzen.

(6) Der interne Prüfer legt dem Ausschuss jedes Jahr einen Bericht über die interne Prüfungstätigkeit vor und macht 
dabei Angaben zu Anzahl und Art der durchgeführten internen Prüfungen, zu den Feststellungen und Empfehlungen 
sowie zum Stand der Umsetzung der in den Vorjahren ausgesprochenen Empfehlungen. Der Ausschuss überwacht die 
Tätigkeit des internen Prüfers und die sachgemäße Nachverfolgung der Empfehlungen der internen Prüfung durch die 
zuständigen Dienststellen.

(7) Die Ergebnisse und Berichte der internen Prüfer werden dem gemäß Artikel 42 eingesetzten Rechnungsprü-
fungskollegium mit allen zugehörigen Belegen zur Verfügung gestellt.“

21. Artikel 42 erhält folgende Fassung:

„Artikel 42

Externe Prüfung der Fazilität

(1) Es wird ein Rechnungsprüfungskollegium eingesetzt. Die Einnahmen und Ausgaben, die sich im Zuge der 
Durchführung dieses Beschlusses gemäß Artikel 1 Absatz 2 ergeben, sowie die Jahresabschlüsse der Operationen und 
Unterstützungsmaßnahmen werden vom Rechnungsprüfungskollegium geprüft.

(2) Der Ausschuss ermittelt auf Vorschlag des Rechnungsprüferkollegiums die Anzahl der erforderlichen 
Rechnungsprüfer und vereinbart die Verfahren zur Auswahl, Ernennung und gegebenenfalls Ersetzung der Mitglieder 
des Rechnungsprüfungskollegiums unter den von den Mitgliedstaaten vorgeschlagenen Kandidaten für einen Zeitraum 
von bis zu vier Jahren, der einmal verlängert werden kann. Der Ausschuss kann das Mandat eines Mitglieds um bis zu 
sechs Monate verlängern. Die Kandidaten müssen dem höchsten einzelstaatlichen Rechnungsprüfungsorgan eines 
Mitgliedstaats angehören oder von diesem Organ empfohlen worden sein und hinreichende Gewähr für Sicherheit und 
Unabhängigkeit bieten.
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(3) Der Ausschuss kann auf Antrag des Rechnungsprüfungskollegiums Assistenten der Kollegiumsmitglieder 
bestellen. Der Ausschuss legt auf Vorschlag des Rechnungsprüfungskollegiums die Verfahren für die Auswahl, 
Ernennung und gegebenenfalls Ersetzung der Assistenten fest. Die Assistenten müssen hinreichende Gewähr für 
Sicherheit und Unabhängigkeit bieten. Auf Ersuchen des Rechnungsprüfungskollegiums kann der Ausschuss billigen, 
dass das Rechnungsprüfungskollegium für die externe Prüfung der Fazilität auf qualifizierte externe Unterstützung 
zurückgreift.

(4) Das Rechnungsprüfungskollegium prüft sowohl im Haushaltsjahr als auch im Nachhinein im Wege von 
Vor-Ort-Kontrollen und anhand der Belege, ob die Ausführung der über die Fazilität finanzierten oder vorfinanzierten 
Ausgaben unter Einhaltung dieses Beschlusses und der gemäß Artikel 11 Absatz 6 angenommenen Regeln sowie der 
relevanten Rechtsvorschriften der Union und der Mitgliedstaaten erfolgt. Mit diesen Kontrollen evaluiert das 
Rechnungsprüfungskollegium die Einhaltung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung, d. h. der 
Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit, und die Angemessenheit der internen Kontrollen 
und überwacht die Verwaltung und das Management der Fazilität unter anderem durch die Durchführung von 
Wirtschaftlichkeitsprüfungen.

(5) Die Mitglieder des Rechnungsprüfungskollegiums und ihre Assistenten werden weiterhin von ihrem 
Herkunftsprüfungsorgan bezahlt; die Fazilität kommt im Einklang mit den vom Ausschuss anzunehmenden Regeln 
für ihre Dienstreisekosten sowie die Kosten der qualifizierten externen Unterstützung auf.

(6) Während ihrer Amtszeit gilt für die Mitglieder des Rechnungsprüfungskollegiums und ihre Assistenten 
Folgendes:

a) Sie dürfen nur vom Ausschuss Weisungen einholen oder entgegennehmen; im Rahmen ihres Prüfungsauftrags sind 
das Rechnungsprüfungskollegium und seine Mitglieder völlig unabhängig und tragen die alleinige Verantwortung 
für die Durchführung ihrer externen Prüfung;

b) sie erstatten nur dem Ausschuss über ihren Auftrag Bericht.

(7) Das Rechnungsprüfungskollegium wählt jedes Jahr aus seinen Reihen seinen Vorsitzenden oder verlängert die 
Amtszeit des amtierenden Vorsitzenden. Das Rechnungsprüfungskollegium legt im Einklang mit den höchsten 
internationalen Standards Regeln für die Prüfungen fest, die seine Mitglieder durchführen. Es billigt die von seinen 
Mitgliedern erstellten Prüfberichte, bevor sie den Verwaltern und dem Ausschuss übermittelt werden.

(8) Die Verwalter oder die von den Verwaltern bestellten Personen können die über die Fazilität finanzierten 
Ausgaben jederzeit prüfen. Außerdem kann der Ausschuss auf Vorschlag eines der beiden Verwalter oder eines 
Mitgliedstaats jederzeit ad-hoc zusätzliche externe Prüfer bestellen, deren Aufgabe und Beschäftigungsbedingungen er 
festlegt.“

22. Artikel 43 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Das Rechnungsprüfungskollegium legt seinen Prüfungsbericht, einschließlich des Prüfungsurteils, dem 
Ausschuss bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres vor. Der Ausschuss prüft den 
Prüfungsbericht zusammen mit dem Prüfungsurteil und dem Jahresabschluss, damit jedem Verwalter und jedem 
Operationsbefehlshaber Entlastung erteilt werden kann. Vorbehaltlich der Billigung der Offenlegung durch den 
Ausschuss werden der Prüfungsbericht, das Prüfungsurteil und der Jahresabschluss gemäß dem Beschluss des 
Ausschusses vollständig oder teilweise offengelegt. Jeder Verwalter und jeder Operationsbefehlshaber erstattet dem 
Ausschuss jährlich Bericht über die Umsetzung der Empfehlungen des Rechnungsprüfungskollegiums zu 
Angelegenheiten, die in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich fallen.“

23. Artikel 51 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Im Zeitraum vor der Feststellung des Haushaltsplans einer Operation kann der Ausschuss auf Vorschlag des 
Verwalters für Operationen, des Operationsbefehlshabers oder eines Mitgliedstaats Leitlinien für die Ausführung der 
Ausgaben während dieses Zeitraums erlassen.“

24. Artikel 52 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Die Endbestimmung der gemeinsam finanzierten Ausrüstungen und Infrastrukturen wird vom Ausschuss unter 
Berücksichtigung der operativen Erfordernisse und finanzieller Kriterien festgelegt. Insbesondere folgende End-
bestimmung kommt in Betracht:

a) Infrastrukturen können über die Fazilität an das Aufnahmeland, einen Mitgliedstaat, andere Operationen, die 
Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union oder einen Dritten verkauft, weitergegeben oder abgetreten 
werden;
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b) Ausrüstungen können über die Fazilität an einen Mitgliedstaat, eine andere Operation, die Organe, Einrichtungen 
oder sonstigen Stellen der Union, das Aufnahmeland, ein Drittland oder einen Dritten verkauft, weitergegeben oder 
abgetreten werden oder von der Fazilität, einem Mitgliedstaat oder einem solchen Dritten zur Verwendung im 
Rahmen einer anschließenden Operation gelagert und gewartet werden.“

25. Artikel 56 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Unterstützungsmaßnahmen stützen sich auf die folgenden Grundsätze:

a) Sie müssen mit den Politiken und den Zielen des auswärtigen Handelns der Union, die auf Friedenskonsolidierung, 
Konfliktprävention und Stärkung der internationalen Sicherheit abzielen, in Einklang stehen.

b) Sie müssen das Unionsrecht einhalten und im Einklang mit den Politiken und Strategien der Union stehen, 
insbesondere mit dem EU-weiten Strategierahmen zur Unterstützung der Reform des Sicherheitssektors und dem 
integrierten Ansatz für externe Konflikte und Krisen, dem strategischen Ansatz der EU zu Frauen, Frieden und 
Sicherheit sowie mit den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen.

c) Sie müssen die Verpflichtungen der Union und ihrer Mitgliedstaaten im Rahmen des Völkerrechts, insbesondere die 
internationalen Menschenrechtsnormen und das humanitäre Völkerrecht, achten.

d) Sie müssen den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik eines Mitgliedstaats unberührt 
lassen und dürfen nicht gegen die Sicherheits- und Verteidigungsinteressen der Union und ihrer Mitgliedstaaten 
verstoßen. Zu diesem Zweck sind die Transparenz und Rückverfolgbarkeit der im Rahmen der Fazilität geleisteten 
Unterstützung sicherzustellen.“

26. Artikel 57 erhält folgende Fassung:

a) Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:

„(2) Das Konzeptpapier wird dem PSK zur Billigung vorgelegt. Mit der Billigung eines Konzeptpapiers kann das 
PSK die Finanzierung von Maßnahmen zur Vorbereitung der möglichen Unterstützungsmaßnahme aus der Fazilität 
genehmigen.

(3) Das Konzeptpapier umfasst eine erste Kostenschätzung der Maßnahme. Ein Mitgliedstaat, der beabsichtigt, 
sich bei der Annahme einer Maßnahme für die Lieferung militärischer Ausrüstung oder militärischer Plattformen, 
die dazu konzipiert sind, tödliche Gewalt anzuwenden, gemäß Artikel 5 Absatz 3 der Stimme zu enthalten und eine 
förmliche Erklärung gemäß Artikel 31 Absatz 1 Unterabsatz 2 EUV abzugeben, informiert den Rat rechtzeitig vor 
der Annahme der Maßnahme mit einer schriftlichen Mitteilung über diese Absicht. Der betreffende Mitgliedstaat 
kann auch andere Unterstützungsmaßnahmen angeben, für die er stattdessen einen Beitrag leisten möchte.“

b) Es wird folgender Absatz angefügt:

„(5) Grundsätzlich berät der Rat frühestens zehn Tage nach ihrer Vorlage über Vorschläge für Unter-
stützungsmaßnahmen. Die Beratungen umfassen militärische Analysen, sofern angemessen.“

27. Artikel 58 erhält folgende Fassung:

„Artikel 58

Beschleunigtes Verfahren für den Beginn einer Unterstützungsmaßnahme

(1) Erfordert die Dringlichkeit der Situation dies, so kann das PSK den Beginn von aus der Fazilität zu finanzierenden 
Tätigkeiten billigen, bevor ein Beschluss über eine Unterstützungsmaßnahme getroffen wurde; dabei ist die gemäß 
Artikel 9 Absatz 3 festgelegte Methodik der Risikoüberwachungs- und Sicherungsmaßnahmen zu berücksichtigen. 
Diese Dringlichkeitstätigkeiten, ihre geschätzten Kosten und der relevante durchführende Akteur können 
gegebenenfalls in dem Konzeptpapier, in dem eine mögliche Unterstützungsmaßnahme skizziert wird, oder in dem 
Vorschlag für die Einleitung einer Unterstützungsmaßnahme nach Artikel 57 bzw. Artikel 59 Absatz 1 aufgeführt 
werden.

(2) Dringlichkeitstätigkeiten umfassen nicht die Bereitstellung von Ausrüstung nach Artikel 5 Absatz 3.

(3) Abweichend von Artikel 17 Absatz 6 wird mit der Billigung von Dringlichkeitstätigkeiten durch das PSK dem 
Verwalter für Unterstützungsmaßnahmen das Recht eingeräumt, Ausgaben für diese Dringlichkeitstätigkeiten bis in 
Höhe der genehmigten Kosten zu binden und zu tätigen.“

ABl. L vom 17.12.2024 DE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3185/oj 11/13



28. Artikel 62 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die gemäß Absatz 1 getroffenen Vereinbarungen umfassen unter anderem Bestimmungen im Einklang mit den 
Bedingungen der Unterstützungsmaßnahme oder jedes einschlägigen Beschlusses des Rates oder des Ausschusses, 
einschließlich Bestimmungen über Sicherungsmaßnahmen, um Folgendes zu gewährleisten:

a) die ordnungsgemäße und effiziente Verwendung der Vermögenswerte für die Zwecke, für die sie bereitgestellt 
wurden;

b) die hinreichende Instandhaltung der Vermögenswerte, um die Nutzbarkeit und operative Verfügbarkeit der 
Vermögenswerte während ihres gesamten Lebenszyklus zu gewährleisten;

c) dass die Vermögenswerte nicht verloren gehen oder ohne vorheriges Einverständnis des Hohen Vertreters an andere 
als die in den Vereinbarungen genannten Personen oder Rechtsträger weitergegeben werden. Der Hohe Vertreter 
holt für den Transfer von in der Gemeinsamen Militärgüterliste der Union erfassten Gütern und im Falle der 
Wiederausfuhr von im Rahmen einer Unterstützungsmaßnahme gelieferten Gütern die vorherige Zustimmung des 
PSK ein. Für den Transfer von anderen im Rahmen einer Unterstützungsmaßnahme gelieferten Gütern holt der 
Hohe Vertreter die vorherige Zustimmung des Ausschusses ein;

d) die Einhaltung aller sonstigen vom Rat festgelegten Anforderungen;

e) dass der Begünstigte dem Hohen Vertreter und den von ihm benannten Personen, einschließlich der Prüfer der 
Fazilität, auf Antrag Zugang und die erforderliche Unterstützung zur Durchführung von Kontrollen und Prüfungen 
vor Ort gewährt.“

29. Artikel 63 erhält folgende Fassung:

„Artikel 63

Berichterstattung und Folgemaßnahmen

Der Hohe Vertreter legt dem PSK zweimal jährlich oder auf Ersuchen des PSK einen Bericht über die Durchführung der 
Unterstützungsmaßnahmen vor. Diese Berichte umfassen die politischen, operativen und finanziellen Aspekte der 
Unterstützungsmaßnahme. Sie umfassen die wichtigste gelieferte Ausrüstung, eine Bewertung der Wirksamkeit der 
Unterstützungsmaßnahme sowie der Verwaltung und Verwendung der Vermögenswerte und eine Aktualisierung der 
Konfliktsensitivitäts- und Kontextanalyse sowie der Risiko- und Folgenabschätzung. Der EAD und die Verwalter legen 
dem Ausschuss und den einschlägigen Ratsgremien regelmäßig ausführlichere Informationen über die Durchführung 
der Unterstützungsmaßnahmen, unter anderem über die Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit Vorkehrungen für die 
Überwachung und Evaluierung, Kontrollen und Sicherungsmaßnahmen durchgeführt wurden, vor. Die Vorlagen zielen 
darauf ab, Informationen jährlich die Entwicklungen bei der Durchführung der Unterstützungsmaßnahmen zu 
erfassen.“

30. Artikel 66 Absatz 8 erhält folgende Fassung:

„(8) Der Verwalter nimmt keine Bewertung der folgenden Rechtsträger nach Artikel 33 Absatz 2 vor, wenn diese als 
durchführende Akteure tätig sind:

a) Ministerien oder Regierungsstellen der Mitgliedstaaten, wenn diese zu durchführenden Akteuren bestimmt werden;

b) Einrichtungen und sonstige Stellen der Union;

c) Einrichtungen oder Personen, die mit der Durchführung bestimmter Maßnahmen im Bereich der GASP gemäß 
Titel V EUV betraut und in dem maßgeblichen Basisrechtsakt benannt sind.

Der Verwalter kann beschließen, Folgendes nicht zu bewerten:

a) andere öffentlich-rechtliche Einrichtungen und Stellen der Mitgliedstaaten;

b) Drittstaaten oder von ihnen benannte öffentlich-rechtliche Einrichtungen und Stellen.“

31. In Artikel 73 werden die folgenden Absätze angefügt:

„(11) Der Rat beschließt gemäß Artikel 75 Absatz 1 und im Rahmen der umfassenderen Haushaltsverhandlungen 
über den Zeitraum nach 2027 über die Fortsetzung der Fazilität im nächsten Haushaltszyklus.

(12) Ergeht bis zum 15. Oktober 2027 kein Beschluss gemäß Absatz 11, so können Mittel – vorbehaltlich der 
Billigung durch den Ausschuss gemäß Artikel 18 Absatz 8 – in die Jahreshaushaltspläne und Berichtigungshaushalts-
pläne über 2027 hinaus eingesetzt werden, um Folgendes abzudecken:
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a) die Ausgaben für laufende Operationen und den in Artikel 18 Absatz 3 Buchstabe b genannten allgemeinen Teil des 
Jahreshaushaltsplans;

b) die Ausgaben gemäß Artikel 18 Absatz 3 Buchstabe c, um die Verwaltung der Unterstützungsmaßnahmen zu 
ermöglichen, die vor dem 31. Dezember 2027 eingeleitet wurden, aber bis zu diesem Tag nicht abgeschlossen sind.

Die Mittel für Verpflichtungen, die in die in diesem Absatz genannten Jahreshaushaltspläne über 2027 hinaus 
eingesetzt werden, gehen nicht über die Mittel für Verpflichtungen hinaus, die der Ausschuss für den Jahreshaus-
haltsplan 2027 unter den entsprechenden Titeln gebilligt hat.

Unbeschadet des Unterabsatzes 1 Buchstabe b und mit Ausnahme des in Artikel 18 Absatz 3 Buchstabe c genannten 
allgemeinen Teils des Jahreshaushaltsplans und der gemäß Artikel 21 übertragenen Mittel kann der Anweisungsbefugte 
für Unterstützungsmaßnahmen Mittelbindungen nur bis zum 31. Dezember 2027 vornehmen.“

32. Anhang II wird wie folgt geändert:

a) folgende Nummer wird eingefügt:

„7a. in Einzelfällen und vorbehaltlich der Billigung durch den Ausschuss Sondierungsmissionen und Vorbereitungen 
(insbesondere Erkundungsmissionen und Aufklärung) des EAD-Personals, um dem Hohen Vertreter dabei zu 
helfen, Unterstützungsmaßnahmen vorzuschlagen, die in der gemäß Artikel 9 Absatz 2 vorgegebenen 
strategischen Ausrichtung enthalten sind oder auf Ersuchen eines Mitgliedstaats durchgeführt werden;“

b) Nummer 8 erhält folgende Fassung:

„8. Überwachung und Evaluierung, einschließlich gemäß Artikel 9 Absatz 3 im Hinblick auf Unterstützungs-
maßnahmen;“

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Geschehen zu Brüssel am 16. Dezember 2024.

Im Namen des Rates

Die Präsidentin

K. KALLAS 
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BESCHLUSS (GASP) 2024/3186 DES RATES

vom 16. Dezember 2024

zur Änderung der Gemeinsamen Aktion 2008/851/GASP über die Militäroperation der Europäischen 
Union als Beitrag zur maritimen Sicherheit im westlichen Indischen Ozean und im Roten Meer 

(EUNAVFOR ATALANTA)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 42 Absatz 4 und Artikel 43 Absatz 2,

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Rat hat am 10. November 2008 die Gemeinsame Aktion 2008/851/GASP (1) angenommen, mit der die 
Militäroperation der Europäischen Union als Beitrag zur maritimen Sicherheit im westlichen Indischen Ozean und 
im Roten Meer (EUNAVFOR ATALANTA) eingerichtet wurde. Der Rat hat am 12. Dezember 2022 den Beschluss 
(GASP) 2022/2441 (2) zur Änderung der Gemeinsamen Aktion 2008/851/GASP und zur Verlängerung des Mandats 
von EUNAVFOR ATLANTA bis zum 31. Dezember 2024 angenommen. Der Rat hat am 4. April 2024 den 
Beschluss (GASP) 2024/1059 (3) angenommen, mit dem die Gemeinsame Aktion 2008/851/GASP aktualisiert 
wurde.

(2) Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (im Folgenden „VN-Sicherheitsrat“) verabschiedete am 1. Dezember 2023 
die Resolution 2713 (2023), durch die ein Waffenembargo gegen Al-Shabaab verhängt wird und mit der die in den 
Ziffern 15 und 17 der Resolution 2182 (2014) des VN-Sicherheitsrates enthaltenen Bestimmungen, die mit Ziffer 5 
der Resolution 2607 (2021) des VN-Sicherheitsrates auf Komponenten behelfsmäßiger Sprengvorrichtungen 
ausgedehnt wurden, bis zum 31. Dezember 2024 verlängert werden. Ferner verabschiedete der VN-Sicherheitsrat die 
Resolution 2714 (2023), durch die das mit der Resolution 733 (1992) des VN-Sicherheitsrates gegen Somalia 
verhängte Waffenembargo aufgehoben wird.

(3) Im Rahmen der ganzheitlichen strategischen Überprüfung in Bezug auf das Horn von Afrika und Somalia ist das 
Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSK) übereingekommen, dass EUNAVFOR ATALANTA bis zum 
28. Februar 2027 verlängert werden sollte und dass 2025 eine strategische Bewertung der Operation in 
Abstimmung mit der strategischen Überprüfung der Operation der Europäischen Union der maritimen Sicherheit 
zur Wahrung der Freiheit der Schifffahrt im Zusammenhang mit der Krise im Roten Meer (EUNAVFOR ASPIDES), 
die mit dem Beschluss (GASP) 2024/583 des Rates (4) eingerichtet wurde, durchgeführt werden sollte. Das PSK ist 
ferner übereingekommen, dass das Maritime Sicherheitszentrum — Horn von Afrika (MSCHOA) in „Maritimes 
Sicherheitszentrum — Indischer Ozean (MSC IO)“ umbenannt werden sollte.

(4) Darüber hinaus wurden die Aufgaben der mit der Gemeinsamen Aktion 2008/749/GASP des Rates (5) eingerichteten 
Koordinierungszelle der EU vom operativen Hauptquartier der EUNAVFOR ATALANTA übernommen, weshalb 
diese Gemeinsame Aktion aufgehoben werden sollte. Die Operation „Dauerhafte Freiheit“ („Operation Enduring 
Freedom“) ist kein aktiver Ansprechpartner der EUNAVFOR ATALANTA mehr.

(5) Die Gemeinsame Aktion 2008/851/GASP sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:
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(1) Gemeinsame Aktion 2008/851/GASP des Rates vom 10. November 2008 über die Militäroperation der Europäischen Union als 
Beitrag zur maritimen Sicherheit im westlichen Indischen Ozean und im Roten Meer (EUNAVFOR ATALANTA) (ABl. L 301 vom 
12.11.2008, S. 33).

(2) Beschluss (GASP) 2022/2441 des Rates vom 12. Dezember 2022 zur Änderung der Gemeinsamen Aktion 2008/851/GASP über die 
Militäroperation der Europäischen Union als Beitrag zur Abschreckung, Verhütung und Bekämpfung von seeräuberischen 
Handlungen und bewaffneten Raubüberfällen vor der Küste Somalias (ABl. L 319 vom 13.12.2022, S. 80).

(3) Beschluss (GASP) 2024/1059 des Rates vom 4. April 2024 zur Änderung der Gemeinsamen Aktion 2008/851/GASP über die 
Militäroperation der Europäischen Union als Beitrag zur maritimen Sicherheit im westlichen Indischen Ozean und im Roten Meer 
(EUNAVFOR ATALANTA) (ABl. L, 2024/1059, 5.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1059/oj).

(4) Beschluss (GASP) 2024/583 des Rates vom 8. Februar 2024 über eine Operation der Europäischen Union der maritimen Sicherheit 
zur Wahrung der Freiheit der Schifffahrt im Zusammenhang mit der Krise im Roten Meer (EUNAVFOR ASPIDES) (ABl. L, 2024/583, 
12.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/583/oj).

(5) Gemeinsame Aktion 2008/749/GASP des Rates vom 19. September 2008 betreffend die militärische Koordinierungsmaßnahme der 
Europäischen Union zur Unterstützung der Resolution 1816 (2008) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen (EU NAVCO) (ABl. 
L 252 vom 20.9.2008, S. 39).

http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1059/oj
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Artikel 1

Die Gemeinsame Aktion 2008/851/GASP wird wie folgt geändert:

1. Artikel 1 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Außerdem überwacht EUNAVFOR ATALANTA als sekundäre nicht exekutive Aufgabe gemäß der Resolution 
2713 (2023) des VN-Sicherheitsrates und im Einklang mit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 
20. Dezember 1988 gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen den Handel mit 
Suchtstoffen, den Waffenhandel, die illegale, ungemeldete und unregulierte Fischerei sowie den illegalen Handel mit 
Holzkohle vor der Küste Somalias.“

2. Artikel 2 wird wie folgt geändert:

a) Buchstabe f erhält folgende Fassung:

„f) Herstellung einer Verbindung mit den Organisationen und Einrichtungen sowie mit den Staaten, die in der Region 
zur Bekämpfung von seeräuberischen Handlungen und bewaffneten Raubüberfällen vor der Küste Somalias tätig 
sind, insbesondere zu der Seestreitkraft ‚Combined Task Force 151‘;“

b) In Buchstabe h erhält der letzte Satz folgende Fassung:

„Beweise für seeräuberische Handlungen und bewaffnete Raubüberfälle, die gefunden wurden, können von 
EUNAVFOR ATALANTA verwahrt werden. Insbesondere dürfen personenbezogene Daten zu unter Buchstabe e ge-
nannten Personen verwahrt werden.“

3. In Artikel 2b erhält die Überschrift folgende Fassung:

„Beitrag zur Anwendung des Waffenembargos der Vereinten Nationen gegen Al-Shabaab und zur Bekämpfung 
des Handels mit Suchtstoffen im Einsatzgebiet vor der Küste Somalias“

4. Artikel 8 Absätze 1a und 1b erhalten folgende Fassung:

„(1a) EUNAVFOR ATALANTA arbeitet eng mit der Schifffahrtsindustrie zusammen, insbesondere über das Maritime 
Sicherheitszentrum — Indischer Ozean (MSC IO).

(1b) EUNAVFOR ATALANTA stimmt sich eng mit der Operation der Europäischen Union der maritimen Sicherheit 
zur Wahrung der Freiheit der Schifffahrt im Zusammenhang mit der Krise im Roten Meer (EUNAVFOR ASPIDES), die 
mit dem Beschluss (GASP) 2024/583 des Rates (*) eingerichtet wurde, ab. Insbesondere erleichtert EUNAVFOR 
ATALANTA so weit wie möglich die logistische Unterstützung von EUNAVFOR ASPIDES sowie die enge 
Zusammenarbeit von EUNAVFOR ASPIDES und der Schifffahrtsindustrie, insbesondere über das Maritime Sicherheits-
zentrum — Indischer Ozean (MSC IO). 

(*) Beschluss (GASP) 2024/583 des Rates vom 8. Februar 2024 über eine Operation der Europäischen Union der 
maritimen Sicherheit zur Wahrung der Freiheit der Schifffahrt im Zusammenhang mit der Krise im Roten Meer 
(EUNAVFOR ASPIDES) (ABl. L, 2024/583, 12.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/583/oj).“

5. In Artikel 14 wird folgender Absatz angefügt:

„(9) Der als finanzieller Bezugsrahmen für die gemeinsamen Kosten der EU-Militäroperation dienende Betrag für den 
Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 28. Februar 2027 beläuft sich auf 13 800 000 EUR. Der in Artikel 51 Absatz 2 
des Beschlusses (GASP) 2021/509 des Rates genannte Prozentsatz des Referenzbetrags beträgt 0 % an Mitteln für 
Verpflichtungen und 0 % an Mitteln für Zahlungen.“

6. Artikel 16 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 2, 3 und 4 erhalten folgende Fassung:

„(2) Die Gemeinsame Aktion 2008/749/GASP wird aufgehoben.

(3) Im Jahr 2025 wird eine strategische Bewertung von EUNAVFOR ATALANTA in Abstimmung mit der 
strategischen Überprüfung von EUNAVFOR ASPIDES durchgeführt.

(4) Die EUNAVFOR ATALANTA endet am 28. Februar 2027.“
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b) Folgender Absatz wird angefügt:

„(5) Diese Gemeinsame Aktion wird ab dem Zeitpunkt der Schließung des operativen Hauptquartiers der EU 
entsprechend der gebilligten Planung für die Beendigung von EUNAVFOR ATALANTA aufgehoben, und zwar 
unbeschadet der in dem Beschluss (GASP) 2021/509 festgelegten Verfahren für die Rechnungsprüfung und 
Rechnungslegung von EUNAVFOR ATALANTA.“

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Geschehen zu Brüssel am 16. Dezember 2024.

Im Namen des Rates

Die Präsidentin

K. KALLAS 
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BESCHLUSS (GASP) 2024/3198 DES RATES

vom 16. Dezember 2024

zur Änderung des Beschlusses (GASP) 2024/254 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in 
Guatemala

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 29,

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 12. Januar 2024 hat der Rat den Beschluss (GASP) 2024/254 (1) angenommen.

(2) Der Rat hat am 2. Februar 2024 den Beschluss (GASP) 2024/457 (2) angenommen, mit dem fünf Personen im 
Zusammenhang mit Handlungen, die die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und den friedlichen Machtwechsel in 
Guatemala untergraben, einschließlich Versuchen, das rechtmäßige Ergebnis der Wahlen in Guatemala 2023 unter 
Verstoß gegen die Verfassung des Landes, die Rechtsstaatlichkeit und die Grundsätze der Demokratie aufzuheben, in 
die im Anhang des Beschlusses (GASP) 2024/254 enthaltene Liste der natürlichen und juristischen Personen, 
Organisationen und Einrichtungen, die restriktiven Maßnahmen unterliegen, aufgenommen wurden.

(3) Der Beschluss (GASP) 2024/254 gilt bis zum 13. Januar 2025. Nach einer Überprüfung dieses Beschlusses sollten die 
darin festgelegten restriktiven Maßnahmen bis zum 13. Januar 2026 verlängert werden.

(4) Der Beschluss (GASP) 2024/254 sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Artikel 9 Absatz 1 des Beschlusses (GASP) 2024/254 erhält folgende Fassung:

„Dieser Beschluss gilt bis zum 13. Januar 2026.“

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Geschehen zu Brüssel am 16. Dezember 2024.

Im Namen des Rates

Die Präsidentin

K. KALLAS 

Amtsblatt 
der Europäischen Union
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Berichtigung des Beschlusses (EU) 2024/560 der Kommission vom 8. Dezember 2023 über die 
Ausnahme des Königreichs Spanien von bestimmten Vorschriften der Verordnung (EU) 2019/943 

des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen 
Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Kanarischen Inseln 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2023) 8638) 

(Amtsblatt der Europäischen Union L, 2024/560, 15.2.2024) 

Seite 6, Erwägungsgrund 43:

Anstatt: „Dementsprechend ist Spanien gemäß Artikel 64 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/943 und Artikel 66 
Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2019/944 nicht verpflichtet nachzuweisen, dass sich für den Betrieb der 
Stromsysteme auf den Kanarischen Inseln erhebliche Probleme ergeben.“

muss es heißen: „Dementsprechend ist Spanien gemäß Artikel 64 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/943 und Artikel 66 
Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2019/944 nicht verpflichtet nachzuweisen, dass sich für den Betrieb der 
Stromsysteme auf den Kanarischen Inseln erhebliche Probleme ergeben.“

Amtsblatt 
der Europäischen Union 
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Berichtigung des Beschlusses (GASP) 2024/… des Rates vom 16. Dezember 2024 zur Änderung des 
Beschlusses 2014/512/GASP über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die 

die Lage in der Ukraine destabilisieren

(Amtsblatt der Europäischen Union L, 2024/3187, 16. Dezember 2024)

Auf Seite 1, im Titel:

Anstatt: „Beschluss (GASP) 2024/… des Rates vom 16. Dezember 2024 zur Änderung des Beschlusses 
2014/512/GASP über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der 
Ukraine destabilisieren“

muss es heißen: „Beschluss (GASP) 2024/3187 des Rates vom 16. Dezember 2024 zur Änderung des Beschlusses 
2014/512/GASP über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der 
Ukraine destabilisieren“.
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der Europäischen Union
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